
1918, wonach

z

Zez r reis frei Haus durch die Justräger viertelj. W. 2.70, monatl. 96 Pf. 2
d oſt bezogen desgl. uad 14 Pf. monatl. Beftellgeld; bei Abholung v. d.M. 2.40 bezw 80 Pf. Einzelnummer 15 Pf. Erſcheinen s mal wöchentl. re

Für unverlangte Einſendungen wird keine Gewähr geboten.

Erfüllungssrt Merſeburg. Fernruf 100. SGeſchäftsſtelle Hälterſtr. 4. 18 9

X

r n

Amtliches Anzeigeblatt der Merſeburger
Nr. 73.

Anzeigenpreis für die einfp. Kleinzelle oder deren Raum 20 Pf. für Orts
kleine Anzeigen, Haushalt und Familie betr., 25 Pf. Die Quittung für die
laufende i terteljahr bezw. Monat wird von Beziehern auf kleine
h lung genommen. Schwieriger Satz wird angemeſſen höher

lame zeile 75 Pf. HZiffergebühr und Portoguslagen exerg.

reisverwaltung und vieler anderer Behörden
e

Sonntag, den 6. April 1919. 159. Jahrgang,
Tageschronik

Danzig bleibt frei von polniſchen
Truppen.

Verſuchte Militärputſche in Magdeburg und Berlin.

Neue Beunruhigung im mitteldeutſchen Kohlenrevier.

Weitere Zunahme der Ausſtändigen im Ruhrrevier.

Krupp s Arbeiterſchaft im Streik.
Die Kölner Ausfuhrverhandlungen vorläufig abgebrochen.

Parteitag der Mehrheitsſozialiſten am 10. Juni in Weimar.

L keit nedünecceeeenhe

Keine Landung in Danzig!
Heute abend 72 Uhr iſt in Spaa vom Reichsminiſter Erz

berger und Marſchall Foch das Abkommen über die Frage
des Durchzuges polniſcher Truppen durch deutſches
Gebiet unter zeichnet worden, und zwar in dem Sinne, daß
eine Landungin Danzig nicht ſtattfindet. Vor der
Unterzeichnung des Protokolls hat Reichsminiſter Erzberger die
Erklärung abgegeben, daß die Auffaſſung der Entente über den
Artikel 16 des Waffenſtillſtandsabkommens vom 11. November

ckt. er hat Reichs miniſter
und die Zuſage erhalten daß Marſchall Foch, wen er für Schiff

Das r das ein Kompromiß darſtellt zwiſchen der

I. Aus dem Artikel 16 des Waffenſtillſtandsabkommens vom
11. November 1918 ergibt ſich für Deutſchland die Verpflichtung,
den Durchmarſch alliierter Streikräfte über Danzig zuzulaſſen und
infolgedeſſen wach der Auffaſſung der Alliierten auch denjenigen
der Truppen des Generals Haller.

II. Die deutſche Regierung hat folgende neue Transport-
wege vorgeſchlagen

1. von Stettin über Kreug, Richtung Poſen--Warſchau,
2. von Pillau- Königsberg und Memel über Korſchen

Lyck--Grajewo.
3. über Koblenz, Gießen, Kaſſel, Halle, Ei-

lenburg und über Frankfurt-Main, Bebra, Erfurt,
Leipzig, Eilenburg, dann weiter über Kottbus,
Liſſa, Kaliſch.

III. Die deutſche Regierung gewährleiſtet die voll-
kommene Sicherheit dieſer Transportwege. Auf der Gegen-
ſeite werden Maßnahſften ergriffen werden, damit die auf den
Transport durch deutſches Gebiet befindlichen Truppen alles
unterlaſſen, was Unruhe in der deutſchen Bevölkerung her
vorrufen könnte.

Die Transporte werden gegen den 15. April beginnen und
ungefähr zwei Monate daugzgn.Die geforderten on e Tuppen ſind für die Aufrechter-
haltung der Ordnung gemäß Art. 16 des Waffenſtillſtandsabkom-
mens vom 11. November 1918 beſtimmt.

IV. Die Durchführung der Transporte wird durch einen Zu-
ſatzvertrag zu dieſem Protokoll geregelt.

V. Sollten bei dem Transport über die von der deutſchen
Regierung vorgeſchlagenen Verkehrswegen ernſte Schwierigkeiten
entſtehen, welche die deutſche Regierung, nachdem ſie von den
alliierten und aſſoziierten Regierungen benachrichtigt iſt, nicht zu
beſeitigen vermag, ſo behält ſich Marſchall Foch, der Höchſtkom
mandierende der Alliierten Armeen, das Recht, vor, auf die
Transporte zurückzukommen, die im Artikel 16 des Waffenſtill
ſtandsabkommens vom 11. November 1918 vorgeſehen ſind, und
zwar nach Ausführungsbeſtimmungen und mit Garantien, die
durch die internationale permanente Waffenſtillſtandskommiſſion
feſtgeſetzt ſind.“

Engliſche Angriffe
gegen franzöſiſche Hartnäckigkeit.

„Daily News“ greift die franzöſiſche Regierung in einem
Leitaufſatz heftig an, da ſie durch ihre imperaliſtiſche Führung den
Frieden verzögere. Das Blatt ſagt: Die Abtrennung von Dan-
ig wäre eine Dummheit und ein Verbrechen und eine grö-
ere Vergewaltigung des Selbſtbeſtimmungsrechtes, als ſie El
ß-Lothringen 1871 angetan worden iſt. Das Blatt lehnt ferner

unbedingt die von Pichon vertretene Rußland Politik ab. Roh
ſtoffe und Nahrungsmittel ſeien die einzige notwendige Waffe ge
gen den Bolſchewismus.,

Einſetzung einer Kommiſſion für das Ggarbechen.

Genf, 3. April. Der Rat der Vier hat eine Kommiſſion von
drei Perſonen damit beauftragt, eine erſte Faſſung über den
Frankreich zuſprechenden Anteil an der wirtſchaftlichen Aus
beutung des Saarbeckens und über die militäriſche Neutraliſierung
der Rheinlande aufzuſtellen. Die drei mit dieſer Auſgabe betrau
ten Perſonen ſind Tradieu für Frankreich, Headlam
Morley für Großbritannien und Haskin s für die Vereinig-
ten Staaten. Sie haben ſich Donnerstag nachmittag verſammelt.

Zur Entſchädigungsfrage.

Die „Newyork World“ meldet aus Paris „Nachdem
man ſich darüber geeinigt hatte, daß im ganzen ſtatt 40 nur 30
Milliarden Dollar bezahlt werden müßten, ſtellte im letzten Au-
genblick Frankreich den Antrag, Deutſchland auch noch die fran
zöſiſchen Kriegerpenſionen von 15 Milliarden aufzu-
erlegen. England erklärte ſich dagegen, Amerika ſteht dem An
tvage gleichgültig gegenüber.“

Wir verzeichnen die Meldung wegen ihrer beachtlichen
Quelle, obwohl die in ihr behauptete Stellung Amerikas zu dem
ungeheuerlichen Antrage im Widerſpruch zu allen ſonſtigen Dar-
ſtellungen ſteht, nach denen gerade Amerika es ſich angelegen
ſein läßt, die Entſchädigungsanſprüche der anderen auf ein weni-
ger unmögliches Maß herabzudrücken. Deutſchland wird ſich
die Entſchädigungsanſprüche ebenſo genau auf ihre Ueberein-

Kimmung mit en Wilna uuſtgleheteveſtfs ehitherlsſferesſich aus dem Artikel chla ich
on Joſſumus entgegenſetzen müſſen, falls ſie Deutſchland un-

Es gilt auch hier, ſich nicht ver
blüffen zu laſſen.

Amſterdam, 4. April. Ein hieſiges Preßbureau meldet aus
Paris daß in der Frage der von Deutſchland zu bezahlenden
Schadenvergütungen von deutſcher Seite vorge-
ſchlagen worden ſei, den geſamten Betrag und die Beträge der
beiden erſten Jahresraten feſt zuſetzen. Dieſe
ſollen dann ſofort bezahlt werden, während über die darauffol
genden Zahlungen eine beſondere Kommiſſion nach
Unterſuchung des Standes des deutſchen Handels entſcheiden
ſoll. Die Kommiſſion ſoll dann die Beträge und die Art der
Bezahlung jedesmal von neuem feſtſetzen.

Wenn Deutſchland nicht unterſchriebe

Die Pariſer Ausgabe der „Chicago Tribune“ teilt mit, daß
der Vierrerrat angeſichts der Tatſache, daß die Delegationen und
Ausſchüſſe, auch der Viererrat ſelbſt, niemals die Möglichkeit be-
rückſichtigt haben, daß Deutſchland die Friedens
bedingungen nicht annehme, nunmehr auf Betreiben
der amerikaniſchen Delegativn, beſonders Wilſon s, eine Ar-
beitsmethode eingeſchlagen habe, die auf dieſe Möglichkeit Rückſicht um dadurch, daß die Geſamtbedingungen nach noch-

maliger Durchbeſprechung ſo gefaßt werden, daß
Deutſchland ſie annehmen könne. Jn dieſem Geiſte ſei
bereits eine ſehr wichtige Aenderung an dem urſprünglichen Pro
jekt vorgenommen worden. Allerdings habe man noch keinerlei
Beſchluß darüber gefaßt, wie man ſich im Falle einer endgültigen
Ablehnung Deutſchlands verhalten werde. Von amerikaniſcher
Seite ſei darauf hingewieſen worden, keine einzige alli-
ierte Macht könne ernſthaft an eine Wiederauf-
nahme des Krieges oder gar an die Entſendung einer
Okkupationsarmee nach Deutſchland jetzt, nach monate-
langem Waffenſtillſtand, den ken, Die Pariſer Preſſe iſt an-
geſichts des neuen Verhandlungsmodus ſehr beunruhigt und
warnt, wie das „Jouxnal“, den Viererrat vor einer neuen Ver-
ſchleppung oder, wie das „Journal d. Debats“, vor einem Kuh-
handel mit Deutſchland. Die Humanitee weilt mit allem Nach-
druck darauf hin, daß ein vom Viererrat geſchloſſener Gew al t-
vertrag nur auf Sand gebaut ſei, denn die Demokratien
der Völker hätten jetzt das Wort. Dieſe verlangten jetzt das
Selbſtbeſtimmungsrecht, ebenſo eine weitgehende ſoziale Um-
formung und völlige Abrüſtung.

Der Pariſer „Temps“, berichtet über eine Unterredung mit
dem Botſchafter Grafen Bernstorff, der bekanntlich die Ber
liner Beratungen zur Friedensfrage leitet. Bernsdorff ſoll er
klärt haben, daß Deutſſhland bereit ſei, ſich den aus dem Wilſon
ſchen Programm ergebhenden Bedingungen zu unterwerfen und
erwarte, daß alle beteiligten Staaten das Gleiche tun würden.
Jm Falle der Vernachläſſigung der Wilſonſchen Punkte nament-
lich im Falle der Vorlegung von Bedingungen, die über dieſes
Programm hinausgehen, würden ſich die deutſchen Unterhändler
leider in die Lage verſetzt ſehen, zu erklären: non poſſumus!

ebührliche Laſten aufladen.

Deutſchland würde an einem neuen Akt der Ungerechtigkeit teil
nehmen, würde es in Elſaß-Lothringen eine nicht durch
eine Volks abſtimmung gekhärte Annexion unterzeichnen.
Ebenſowenig dürfe Oeſterreich das Recht auf Selbſtbeſtimmung
abgeſprochen werden. Alles das ſei ſo klar, daß jede Diskuſſion
hierüber überflüſſig erſcheine.
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Memento!
Kurz iſt das nationale Gedächtnis der Deutſchen. Vor dre

Jahren noch prangte an den Wänden der Unterſtände an der
flandriſchen Küſte und mit Rieſenbuchſtaben auf den Dächern
und Wänden polniſcher Scheunen das harte Wort: „Gott ſtrafe
England Es war der Notſchrei eines gequälten -Volkes, das
den wahren Schuldigen ſeines Unglücks erkannt hatte. Und jetzt

„Zett möchten dieſelben Deutſchen am liebſten vor John
Bull katzbuckeln, weil er die Schlinge, die er dem deutſchen
Michel um den Hals legte und feſter und feſter zog, bis er be
wußtlos am Boden lag, ein ganz klein wenig lockert. Denn es
iſt nicht zweckmäßig, daß der Sklave verreckt, ſein Wille muß ge
brochen werden, demütig winſelnd muß er am Boden liegen,
aber dann muß man ihn wieder auffüttern, damit er tüchtig ar
beiten kann für den Geldbeutel ſeines Herrn. John Bull hat
GErfahrung mit Sklaven.

Mögen die Männer, die für die Entwaffnung Deutſchlands
verantwortlich ſind, ſich noch ſo ſehr drehen und wenden, mö-
gen die Helden der Revolution von „Freiheit“ und „neuer Zeit“
in den Tönen des Hohen Liedes vom Morgen bis zum Abend
ſingen, ſie werden die Wahrheit nicht aus der Welt ſchaffen,
daß wir durch ſie, durch ihre Schuld zu Sklaven Englands ge
worden ſind. Wir werden frohnden müſſen im Solde Englands
als gemeine Knechte.

Es gibt, Gott ſei's geklagt, Knechtsſeelen genug im deut
hen Volk die ſich ganz Weh. fühlen, In Hrekegt hält Mächeff,
wenn ihnen der große Herr ein paar Goldſtücke hinwirft. Es
ſind dies gewiſſe Kreiſe, die eine Maſſe Geld haben, ſie können
große Zeitungen finanzieren und über die ganze Welt verbrei-
ten, ſie können mit dieſer Preſſe die dumme, gedankenloſe Maſſe
in ihren Gedankenkreis zwingen, indem ſie alles, was völkiſch
rein und groß iſt, mit Dreck bewerfen und in den Staub zie-
hen, und ſo glaubt denn der oberflächliche Engländer, es gebe
in Deutſchland keine Männer mehr.

Aber wir werden ihnen zeigen, daß noch der Geiſt lebt,
aus dem das Lied entſprang: „Der Gott der Eiſen wachſen ließ,
der wollte keine Knechte“. Niemals, ſolange noch das britiſche
Joch auf deutſchen Schultern laſtet, ſollte eine deutſche Hand
Englands Freundſchaft heiſchen. Wer ein deutſches Herz im Bu-
ſen ſchlagen fühlt, vergißt nicht, was England uns getan hat.

Wer war es denn, der die Völker der Erde durch das
Mittel der gemeinen Lüge und Verleumdung gegen Deutſchland
aufhetzte, damit ſie das ſtolze, große deutſche Volk, den fleißi
gen, tüchtigen Konkurrenten Englands auf dem Weltmarkte,
hinterrücks ermordeten England!

Wer war es, der jenen eiſernen Ring um Deutſchland zog,
um durch Hunger der Frauen, Kinder und Greiſe das wehr-
hafte, unbeſiegliche Deutſchland auf die Kniee zu zwingen
Enghand!

Wer trägt die Schuld daran, daß tauſende Frauen und
Kinder an Unterernährung den Tod fanden England!

Wer feierte die feigen Memmen der „Baralong“ und „King
tephan“, die wehrloſe deutſche Matroſen ermordeten und dem
ode des Ertrinkens preisgaben England!

Wer fand auch während des Krieges die niederträchtig
ſten Verleumdungen, die-gemeinſten Schimpfnamen, wer vergif-
tete die öffentliche Meinung der ganzen Welt, um immer neue
Bundesgenoſſen in den Kampf gegen Deutſchland zu preſſen

England!
Wer unterſtützte deutſche Staatsverbrecher mit Millionen,

wer ſchmuggelte gefälſchte Zeitungen nach Deutſchland herein,
wer bediente ſich der Mitarbeit von Deſerteuren und Verbrechern,
um das deutſche Volk in Revolution und Unglück zu ſtürzen

England! sWer beauftragte ſeinen Geſandten in Norwegen,. Mörder
zu dingen, um unliebſame Perſonen aus dem Wege zu räumen

England!
Wer ließ es

r

eß eſchehen, daß deutſche Kriegsgefangene regel
mäßig bis aufs Hemd ausgeplündert wurden, daß der Lon
doner Mob ſich ungeſtraft an deutſchem Privateigentum vergriff,
daß Auslandsdeutſche ihres Eigentums beraubt, mißhandel
und eingeſperrt wurden England!

Wer rühmte ſich jener Luftangriffe auf wehrloſe deutſche
Städte weit außerhalb des Kampfgebietes, denen Hunderte
von unſchuldigen Frauen und Kindern zum Opfer fielen Wer

g
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gchtete auch das Leben der flämiſchen Bevölkerung nicht
England!

Wer ſetzt auch jetzt noch ohne jeden Grund das deutſche
Volk dem Elend des Hungers und der Arbeitsloſigkeit aus, ſo
daß täglich 800 Menſchen ſterben, und der Unruhen und des
Blutvergießens kein Ende wird England H

Das iſt das England, das ſich mit heuchleriſchen Augen
auſſchlag die Gloriole der Menſchenliebe zu geben verſucht,
das mit gewaltigem Phraſenſchwall der Welt ſeinen Kreuzzug
für Freiheit und Menſchlichkeit gegen die Barbarei vorgaufelt.
Deutſche Mitbürger, Bürger der ganzen Welt, die ihr noch einen
Funken eigenen Urteils euch bewahrt habt, frei von engliſcher
Verdrehungskunſt, machet die Augen und Ohren auf und er-
kennet den brutalſten und gewiſſenloſeſten Tyrannen, den je die

EnchandiWelt geſehen hat:



Das engliſche Unterhaus und die deutſche Ent
ſchädigung.

Oberſt Lowther, der unlängſt der engliſchen Regierung eine
Denkſchrift zugehen ließ, worin er zu beweiſen verſuchte daß
Deut chland 25 Milliarden Pfund Sterling Schadenvergütung
bezahlen könne, hat am Mittwoch im Unterhauſe eine Debatte
eröſſnet, in deren Verlauf ein Mitglied der Koalition nach dem
anderen auſſtand, um von der Regierung zu verlangen, daß ſie
Deutſchland ſo viel Gold wie irgend möglich abnehme und uf
klärung darüber gebe, wie dieſes Gold eingebracht werden könne.
Ein Koalitions-Liberaler erklärte dieſen Rednern gegenüber, es
ſei einerſeits die Politik der Regierung, Deutſchland zugrunde zu
richten und andererſeits, ihm zehn Milliarden Pfund Sterlin ab
zunchmen. Es ſei unmöglich und moraliſch zu verurteilen,
daß Deutſchland 50 Jahre lang in Sklaverei ge
halten werden ſolle. Bonar Law ſagte, er ſei in der Frage,
ob von Deutſchland viel zu holen ſei, nie optimiſtiſch geweſen.

„Daily News“ teilt mit, daß während der Rede Bonar
Laws auf den Bänken der Tories völliges Stillſchwei-
gen herrſchte. Bonar Law ſagte nämlich, Deutſchland könne
eine Schadenvergütung nur durch Warenaustauſch be
zahlen. Den Tarifreformern iſt aber jede deutſche Ausfuhr von
Fabrikaten verhaßt, und ſie waren über den Nachdruck, den
r Law auf die deutſche Ausfuhr legte, ebenſowenig erbaut,
wie über die niederſchmetternde Kritik, die Bonar Law an der
Denkſchriſt Lowthers übte.

Anfhebung der Blockade.
ern, 4. April. Nach einer Erkundung des „Homme libre“

beabſichtigen die Regierungen der Alliierten die völlige Auf
hebung der Vlockade über die feindlichen Länder mit Aus
nahme Ungarns. Danach würde Deutſchland nunmehr in
die Lage verſetzt werden, mit ſämtlichen Staaten der
Erde in Verbindung wegen ſeiner Verſorgung mit Roh-
ſtoffen und Lebensmitteln zu treten.

Eine Beſtätigung wird abzuwarten ſein.

Die Ausfuhrverhandlungen.

Die Verhandlungen in Köln über den Verkauf von
Holz, Köohle, Zucker, Papier und Papiermaſſe haben
geſtern im großen Saale des Regierungspräſidiums begonnen.
Den Vorſitz der alliierten Kommiſſion führte der franzöſiſche Ge
neral Gaillard, den Vorſitz der deutſchen Kommiſſion führte
Dr. Kreuter. General Gaillard nahm einleitend Bezug auf
die Note der Alliierten vom 26. März, in der die Ausfuhr-
verbote für Deutſchland mitgeteilt wurden. Der deutſche Vor-
ſitzende lehnte es ab, ſich durch die Verhandlungen über den Ver
kauf der von den Alliierten gewünſchten Gegenſtände in irgend-
einer Weiſe auf den Boden der von General Gaillard genannten
Note zu ſtellen, und betonte, daß auch die etwaigen Verkaufs-
abſchüſſe, welche die deutſche Kommiſſion zu tätigen bevollmäch-
tigt ſei, weder im Rahmen noch im Sinne dieſer Note getätigt
wurden, da eine Entſchließung der deutſchen Regierung hierzu
noch nicht vorliegt. Die Verhandlungen hierüber ſind Sache der
nach Compiegne entſandten Finanzdelegation.

General Gaillard ſtimmte zu, daß die gegenwärtigen Ver
handlungen keine grundſätzliche Stellungnahme zu der Ausfuhr-
Note herbeiführen. Es wurde dann in eine Beratung über die
einzelnen von den Alliierten genannten Exportwaren eingetreten.
Die Verhandlungen über Kohle führten zu einer Diskuſſion
über das Luxemburger Abkommen, wobei deutſcherſeits bemerkt
wurde, daß die gegenwärtige Jnterprotation und Ausführung
des Luxemburg- Abkommens durch die Franzoſen überhaupt keine
Möglichkeit zum Kohlenexport an die Alliierten gegen Auslands
valuta laſſe, daß alſo der gegenwärtige Zuſtand eine Bezahlung
von Lebensmitteln an die Alliierten durch Verkauf von Kohle
an die Alliierten unmöglich macht. Der Export von Zucker
wurde von der deutſchen Kommiſſion abgelehnt, im Hin-
blick auf den großen Mangel an Zucker in Deutſchland
Auf Vorſchlag des deutſchen Vorſitzenden ſollen heute Be
ſprechungen über die einzelnen Artikel mit Sachverſtändigen der
Gegenſeite in Unterkommiſſionen ſtattfinden.

Spartakus im Reiche.
Fortdauer des Stuttgarter Streiks.

tuttgart, 4. April. Jm Gegenſatz zu der geſtrigen Er
klärung der Regierung geht der Streik in Stuttgart heute weiter.
Der Aktionsausſchuß des vereinigten Proletariats hat die Parole
ausgegeben, den Generalſtreik weiterzuführen, bis die Militär-
kamarilla von der Straße verſchwunden und ſeine Forderungen
erfüllt ſeien. Auch der Ausſchuß des Abwehrſtreiks erließ einen
Aufruf, wonach die Erklärung, daß der Bürgerſtreik heute been-
det werde, unrichtig iſt. Der Bürgerſtreik geht ebenfalls weiter,
und zwar ſo lange, bis die Tageszeitungen ſein Ende bekannt-
geben. Jn einer gemeinſchaftlichen Sitzung der Partei- und Ge
werkſchaſtsleitungen des A.- Und S.-Rates und des Zehneraus-
ausſchuſſes, kam es geſtern nachmittag in der Frage des Wie-
derbeginns der Arbeit noch zu keiner Entſcheidung. Die Ver
handlungen ſollen heute fortgeſetzt werden. Eine ſtarke Strö-
mung iſt daſür, daß in die von den Spartakiſten veranbaßte Be-
wegung nicht eingegriffen wird, ſondern ihnen, die die berufenen
Organiſationen ausgeſchaltet haben, auch die ganze Verantwor-
tung überlaſſen werde. Die Spartakiſten und die Führer des
Bürgerſtreiks wollen aber gemeinſam noch kein Ende. Bei die-
ſen ſcheinen, wie die „Schwäbiſche Tagwacht“ mitteilt, Kreiſe
einen ausſchlaggebenden Einfluß auszuüben, denen es ſehr er
wünſcht iſt, wenn der Streik recht lange dauert. Wie amtlich
mitgeteilt wird, hat in Um eine Gruppe ſpartakiſtiſcher Soldaten
den vergeblichen Verſuch gemacht, die Großbetriebe zum Streik
zu bringen. Der Verſuch iſt von den Arbeitern abgewieſen wor-
den. Auch in den Städten Eßlingen, Kürtingen, Gmünd und
Ludwigsburg dauert der Streik noch an. Jn Friedrichshafen
ruht der geſamte Bahnverkehr bis gegen die badiſche und baye-
riſche Landesgrenze. Auch die württembergiſche Dampfſſchiff
fahrt hat ihren Vetrieb eingeſtellt. Jm großen und ganzen kam
es am geſtrigen Tage in Stuttgart zu keinen großen Zu-
fammenſtößen.

Der Vorort Wangen wird heute nach Waffen unterſucht.
Bis jetzt ſind 16 6Tote, darunter zwei Angehörige der Regie
tungstruppen, gemeldet. Verwundet ſind 41 Perſonen.
Das außerordentliche Kriegsgericht hat geſtern ſeine
Tätigkeit begonnen und in mehreren Fällen ſchwere Strafen
ausgeſprochen. Die Regierung hat beſchloſſen, daß auch die
jenigen Perſonen, die gegen ihren Willen in den Streik getreten
ſind, für die Streiktage keine Bezahlung erhalten.

Der Rußrſtreik.
Der Streik im Ruhrrevier hat inſoſern eine Verſchär

fung erfahren. als auch di

i Arbeiter der Firma Fried. Krupp A.G.
in den Abendſtunden in den Streik getreten ſind. Den Anlaß
zur Arbeitsniederlegung gab der Umſtand, daß in einer mecha
niſchen Werkſtatt und im Elektrizitätswerk der Firma Krupp
Kiſten mit Waffen und Munition gefunden wurden, wo
durch eine gewiſſe Beunruhigung unter der Arbeiterſchaft hervor
geruſen wurde. Wie die Firma Krupp mitteilt, rühren die
Waffen aus Beſtänden des hieſigen Platzkommandos her, die
vor einigen Wochen auf Anordnung des Generalkommandos der
Firma Krupp übergeben worden ſind, weil ſich von dieſer aus
die Verladung beſſer bewerkſtelligen ließ. Beamte, die dem
Eſſener Schutzkommando angehörten, behielten 240 Gewehre und

auch Maſchinengewehre mit Genehmigung des Generalkomman-
dos, aber ohne Wiſſen des Direktors der Firma Krupp zurück,
um die Bewaſſfnung der Bürgerwehr zu erleichtern. Die Firma
Krupp ſtellt ausdrücklich feſt, daß das Vorhandenſein der Waffen
mit irgendwelchen gegen die Arbeiterſchaft gerichteten Plänen
nicht zuſammenhängt. Da der Streik ſich auch über die Kraft
anlagen erſtreckt, ruht der ganze Vetrieb bei Krupp zurzeit voll
kommen.

Eſſen, 4. April. Die Lage im Ruhrrevier iſt gegen geſtern
nicht weſentlich verändert. Die Zahl der Ausſtändigen be-
en bei der heutigen Frühſchicht auf 142 000 gegen 131 000
geſtern.

Saarbrücken, 4. April. Die Bergarbeiter der Saar-
gruben und der weſtfäliſchen Gruben ſind den Ab-
machungen ihrer Organiſationsvertretung mit dem franzöſiſchen
Grubenkontrolleur nicht gefolgt und haben am 1. April die Ar-
beit nicht aufgenommen. Dadurch ſind die getroffenen Verein
barungen hinfällig. z

Die Streikausſichten im Braunkohlenrevier.

Die Eſſener Streikleitung hat ſich nach beſtimmtem Verneh-
men auch mit dem mittel deutſchen Braunkohlen-
revier in Fühlung geſetzt, um eine Solidaritätsbe-
wegung der hieſigen Vergarbeiterſchaft zu erwirken. Bis zur
Stunde beſteht mar geringe Ausſicht darauf, daß der Anre-
gung Folge gegeben wird. Es iſt beſchloſſen worden, über d
Beteiligung am Streik abzuſtimmen. Die Verſammlungen ſtehen
zum größeren Teil noch aus. Nach den vorläufigen Ergebniſſen
iſt die Streikſtimmung im Revier ſehr ſchwach. Jn
einer Grube im Geiſeltale wurde mit rund 350 gegen 100
Stimmen, in einer benachbarten Grube mit gleichfalls überwäl-
tigender Mehrheit Ablehnung eines neuerlichen Generalſtretks
beſchloſſen.

Der Bezirksarbeiterrat faßte in ſeiner Sitzung am
Donnerstag im Volkspark zu Halle folgende Entſchließung
zur Streikbewegung: Nach dem Ausbruch der neuen Streikbewe-
gung im Ruhrgebiet, in Württemberg und anderen Städten,
macht ſich eine neue Gärung in einigen Orten unſeres Bezirks
bemerkbar. Sie gründet ſich auf die bedauerlichen Tatſachen, daß
die nach dem mitteldeutſchen Generalſtreik gegebenen Zuſagen
noch immer richt erfüllt ſind. Es wird dringlich gefordert:

1. die Maßregecrnngen bei der Staatsbahn
Halle müſſen unbedingt ſofort reſtlos rückgängig gemacht
werden;

2. das Landesjägerkorps iſt nunmehr ſchleunigſt
reſtlos wus Hem Bezirk zurück u ziehen

3. die Verhafteten, die wegen Streikvergehens feſt
genommen wurden, ſind zu ent laſſen. Die Verfahren wegen
angeblicher Vergehen, die während des Generalſtreiks zur Milde-
rung ſeiner Folgen begangen wurden, ſind ſofort niederzuſchla-
gen, damit die Beläſtigungen auſhören. Die bisher Verur-
teilten ſind durch Begnadigung wieder freizugeben.

Sind dieſe hierfür teilweiſe ſchon gegebenen Zuſagen nun
mehr nicht in wenigen Tagen erfüllt, ſo iſt ein neues Anſchwellen
des Kampfwillens nicht mehr aufzuhalten.

Neue Gährung in Mitteldentſchland.
Halle, 4. April. Jn der heutigen Sitzutig des Großen

Arbeiterrates brachte der Vorſitzende Oſter burg (U. S.) ein
Schreiben des Bezirksarbeiterrates zur Kenntnis, das dieſer die
am 16. März abgehaltenen Wahlen zum Großen A.-Rat für un-
gültig erklärt habe. Die Mehrheit des Großen A.-Rates erkannte
dieſe Maßnahme nicht an, da ſie den Vezirksarbeiterrat als nicht
zu Recht beſtehend anſah. Darauf erklärte der Vorſitzende den
A.-Rat für aufgelöſt und beauftragte den Engeren A.-Rat, alle
weiteren Geſchäfte zu führen und eine Neuwahl anzuordnen. Als
die Mehrheit gegen dieſes Vorgehen Proteſt erhob, vollführten
die Tribünenbeſucher, die ſich aus unabhängigen Parteimitglie-
dern zuſammenſetzten, und die unabhängigen Arbeitervertreter
einen ſolchen Lärm, daß eine Fortführung der Verhandlungen
nicht möglich war. Rufe wie „Verräter“, „Vetrüger“, „Spitzel“
uſtw. wurden laut. Die Mehrheit des A.-Rates tagte darauf in
einem anderen Lokal, wobei einſtimmig beſchloſſen wurde, beim
Zentralrat in Berlin gegen dieſe unberechtigte Auflöſung
Proteſt zu erheben. Ferner wurde eine entſprechende Ent-
ſchließung an den hieſigen Magiſtrat gerichtet.

Vor Truppen- Revolten

Berlin, 4. April. Jn mehreren Städten iſt in der letzten Zeit
der Verſuch gemacht worden, militäriſche Formationen
für eine im April vorzunehmende Militärrevolte zum Zwecke des
Sturzes der Regierung, der Sprengung der Nationalverſammlung und
der Ausrufung der Räterepublik zu gewinnen. So fanden in Magde
burg und Berlin Veſprechungen ſtatt, an denen neben Soldaten
Mitglieder der Partei der Unabhänigen Sozialdemokraten teil-
genommen haben. Jn erſter Linie ſollten Soldaten des Magdeburger
4. Armeckorps, deſſen Zentralrat an den Erörterungen beteiligt war,
und Formationen des 21. und 16. Armeekorps an dem Unternehmen
beteiligt ſein. Die beiden letzteren Armeekorps hatten früher ihren
Standort in Lothringen. Die Regimenter demobiliſierten in
Orken, die im Bezirk des 4. Armeekorps lagen. Die Leute ſind nicht
immer gut untergebracht, die Unteroffiziere ſind wegen ihrer Zukunft
beſorgt. Die vorhandene Unzufriedenheit wollten verbrecheriſche poli
tiſche Drahtzieher ausnutzen, indem ſie den politiſch und wirtſchaft
lich wenig erfahrenen Soldaten klarzumachen verſuchten, es ſei nur
nötig die Regierung zu ſtürzen, um ihnen eine angenehme
Zukunft zu garantieren. Das hat bis zu einem gewiſſen Grad bei
einer Anzahl von Soldaten gewirkt, da ihnen der Erfolg als ganz
ſicher in Ausſicht geſtellt wurde. Nachdem in Magdeburg der
Plan erörtert worden war, iſt in den letzten Tagen von den Ver-
ſchwörern in Berlin bei Truppenteilen der Verſuch gemacht wor
den, ſie zur Teilnahme an dem Handſtreich zu gewinnen. Der Plan
iſt der Regierung in ſeinen Hauptteilen bekannt. Für alle Fälle hat
der Reichs wehrminiſter als Oberkommandierender Anordnun

gen getroffen, durch die gewährleiſtet wird, daß jeder Erhebungs(
verſuch auf das nachdrücklichſte unter drückt werden kann.

Hindenburg in Gleiwitz
Rotterdam, 4, April. Die Zentralagentur meldet aus Warſchau:

Hindenburg mit ſeinem ganzen Generalſtab iſt in Gleiwitz
in Schleſien eingetroffen. Man verſichert, daß er dort die General
mobiliſation angeordnet habe. (7)

Belgiſche Sorgen und engliſcher Kongo-Ap petit,
Paris, 4. April. Belgien, das bekanntlich zu den Nationen

zweiten Ranges gehört, und daher im Rate der Großmächte nicht
vertreten iſt, fürchtet, daß ſeine Anſprüche von der Pariſer Konferenz
nicht genügend berückſichtigt werden könnten, und will daher durch

die Pariſer Reiſe ſeines König s den belgiſchen Wünſchen mehr
Nachdruck verleihen. Die finanziellen und wirtſchaftlichen Schwierig-
keiten Belgiens bilden nur den äußeren Grund dieer Reiſe. Man
kennt in Brüſſel ſehr wohl die Abſichten Englands, daß es nur
eine Gelegenheit ſucht, um den Kongo unter ſeine Gewalt zu brin
gen. Dieſe Gelegenheit ſcheint ſich jetzt zu bieten. England will Bel-
gien aus ſeiner finanziellen Klemme helfen, will aber dafür als Dank
den belgiſchen Kongo zu verlangen, den Belgien aber als eine der
beſten Einnahmequellen nicht miſſen will. König Albert hat ſich be
reits von Clemenceau und Pioncare deren guten Willen verſichern
laſſen, Frankreich wünſcht, das Belgien alle nötigen Sicherungen
erhält. Darüber hinaus reicht jedoch Frankreichs Einfluß nicht.
Heute hatte der Belgierkönig eine Beſprechung mit Balfour,
Houſe und Wilſon.

Fiume und Spalato an Jtalien-
London, 4. April. Dr. Dillon telegraphierte dem „Daily Tel.“,

die Friedenskonferenz habe aus Gründen der Zweckmäßigkeit ver-
fügt, daß Fiume und Spalata Jlialien überlaſſen werden
ſollen.

Die Umſturzbewegung in Serbien.
Wien, 3. April. Die italieniſchen Meldungen über die Abſetzung

der ſerbiſchen Dynaſtie beſtätigen ſich nach Laibacher Meldungen nicht.
Doch wird erklärt, daß ſich in Belgrad die Regierungskriſe zugeſpitzt
habe, und daß das neue Kabinett ſich bereits mit der Frage der Ab
ſetzung der K e zarageorgewitſch befaßte. Das Deutſche Volksbl.“
meldet aus Belgrad: Jn der Nacht verſuchten bolſchewiſtiſche Agi-
tatoren, die aus Rußland zurückgekehrt waren, die Eiſenbahnbrücke
bei Semlin zu ſprengen. Der Verſuch wurde vereitelt. Eine große
Zahl verdächtiger Perſonen wurde verhaftet. Aus Agram melden
die Blätter, daß die Landesregierung in Kroatien den Auftrag erteilte,
alle aus Rußland heimkehrenden Soldaten auf eine gewiſſe Zeit zu
internieren.

Bolſchewiſtiſche Kundgebung in New Vork.
Nach einer holländiſchen Meldung aus New Vork. hielten 800

Soldaten im Oſtende von New York eine Verſammlung ab, in dex
ſie für den Bolſchewismus demonſtrierten.

Schwere Finanzzerrüttung Rußlands.

Jeden Monat 5 Milliarden Rubel Defizit.

1919 beziffert ſich. wie die bolſchewiſtchen Blätter melden, auf die
enorme Summe von 49 100 000 000 Uubel. Dabei muß, wie die
„Eskonomitſcheskafſg Shifn“ Pr.
Selracht gezogen werden, daß in dieſen Borantſchlag nicht hineiebe
zogen find: 1. Die Prozente für die Schuld an die Volksbank für die
von ihr emittierten Banknoten zur Deckung der Staatsausgaben. 2.
Die Zulage für die Rotarmiſten im Betrage von 100 Rubel monatlich
für jeden Rotarmiſten. Die Summe der Prozente für die Volksbani
iſt noch nicht feſtgeſtellt. da die Geſamthöhe der Schuld noch nicht end-
gültig fixiert ift. Laut Dekrat der Volkskommiſſare vom 31. Oktober
1918 beträgt dieſe Schuld jedoch 30 Milliarden, wobei die Tilgung
der kurzfriſtigen Schatzfcheine der abgelaufenen Friſten für die Zeit
vom 1. Dezember 1917 bis November 1918 nicht mitgerechnet iſt.
Die Zulage für die Rotarmiſten wird gegen eine Milliarde ausmachen.

Der Voranſchlag der Ausgaben für das erſte Halbjahr 1918 be
zifferte ſich auf 17 602 727 444 Rubel, einbegriffen die Bewilligung
für Sibirien, Turkeſtan, den Kaukaſus und einige andere Ortſchaften,
die ſich „hinker der inneren Frontlinie“ der Sowjfjetrepublik befinden.
Die Ausgaben für das zweite Halbjahr 1918 waren auf 29 102 978 310
Rubel veranſchalgt.

Die Einnahmen für das erſte Hlabjahr 1919 ſind auf
20 355 297 888 Rubel veranſchlagt. Das Defizit beträgt demnach
für die erſten ſechs Monate des laufenden Jahrse 28 744 702 112 Ru-
bel, wobei aus den eingangs erwähnten Daten hervorgeht, daß das
Defizit in Wahrheit viel größer iſt.

5 Aus Stadt und Umgebung
Was gibt es an Lebensmitteln

Roßfleiſch- und Fleiſchwarenverkauf
findet am Montag nachm. von 2--4 Uhr bei Hoffmann, Brühl Nr.
ſtatt. (Ordnungsnummern ſiehe Anzeige.)

Auflöſung des Barackenlazaretts.

Wie wir hören, wird das Barackenlazarett aufgelöſt. Die noch
dort befindlichen Verwundeten werden anderweitig untergebracht
ein Teil ſoll bereits nach Naumburg gekommen ſein. Jn welcher
Weiſe die Baracken nunmehr Verwendung finden ſollen, iſt nicht be-
kannt. Vielleicht könnten dieſelben als Notwohnungen eingerichtet

werden. JFür die Rentengutskoloniſten

hielt geſtern Abend im Wettiner Hof auf Veranlaſſung des Herrn
Sekretärs Avemarg der Kreisgärtner Reichel einen intereſſanten Vor-
trag über Düngung und Gemüſebau, der aus der ſtark beſuchten Ver
ſammlung mit lebhaftem Jntereſſe und Beifall aufgenommen wurde,

Neue Stromunterbrechung.

Freitag nachmittag wurde die Stromlieferung aus der Ueber
landzentrale Gröbers wiederum mehrere Male unterbrochen, wodurch
der Fernbahnbetrieb Halle-- Merſeburg empfindliche Störungen
erlitt.

Das Ende des ſtädtiſchen Notgeldes.
Die preußiſchen Miniſter des Jnnern, für Handel und Finanzen

haben an die Regierungspräfidenten einen gemeinſamen Erlaß mit
dem Erſuchen gerichtet, auf die Einziehung des von den Städten aus
gegebenen Erſatzgeldes hinzuwirken. Die Reichsbank verfügt jetzt
über genügende Zahlungsmittel und hat auch ihrerſeits den Deutſchen
Städtetag erſucht, dahin zu wirken, daß die Städte die als Erſatz für
BVanknolen und Reichs und Darlehnskaſſenſcheine ausgegebenen, auf
1 Mark und darüber lautenden Erſatzwertzeichen ſofort aus dem
Verkehr ziehen.

Tivoli Theater.

Sonntag geht die wunderbar melodienreiche Operette „Die
Geiſha“ in Szene. Dienstag findet die letzte Aufführung der belieb

entzückende Operette „Fatinitza“ von Suppe, welche ſich die beliebte
Sängerin Emmi Moſer zu ihrem am Donnerstag ſtattfindenden Be
nefiz auserwählt hat,

Der Voranſchlag die Ausgaben für die erſte Hälfte des Jahres

dom 146. März) hervorhebt, in

ten Operette „Die Geiſha“ ſtatt. Jn Vorbereitung befindet ſich die



Aus Provinz und Reich
Falſchmünzer,

Hannover. Sieben Falſchmünzer wurden hier feſtgenommen. Es
zandelt ſich um eine Laborantin Elſe Jrmiſcher aus Freiberg, einen
Kaufmann Lorenz Heubach aus Ersdorf im Kreiſe Rheinbach, deſſen
Frau, einen angeblichen e 7 Robert Taſche aus Düſſeldorf,
eine Frau Eliſe Oberndörfer, geborene Niedmera, eine Stütze Frieda
Fiſcher aus Guben, einen Kaufmann Ludwig Klein, der ebenſo wie
Frau Oberndörfer aus Köln a. a ſtammt. Die Fiſcher wohnte
kurze Zeit in. Berlin, die übrigen Mitglieder der Geſellſchaft haben
ihren Wohnſitz in Köln. Die ganze Geſellſchaft betrieb gewerbs und
planmäßig die Verausgabung gefälſchter Fünfzigmarkſcheine.

Gerichtszeitung
Beſtrafung von Plünderern.

Halle, 3. April. Die Strafkammer verhängte ſchwere Strafen über
einige Angeklagte, die ſich an den Plünderungen beteiligt hatten,
Einem Schriftſetzer brachte ſein Aufhalten in einer zuſammenge-
rotteten Menge und das Aufheben einer von einem Soldaten ver-
lorenen Konſervenbüchſe eine Gefängnisſtrafe von 1 Jahr 9 Mo-
naten wegen Landfriedensbruchs und Hehlerei ein. Schlimmer er-
ging es noch einem 25 jährigen Arbeiter (Otto Jmhof), der in jenen
Tagen zu den Arbeitswilligen gehörte. Er hatte in der Sonntags
nacht dem Pündern zugeſchaut und von den hinausgeworfenen Sachen
einen Karton mit Kleidungsſtücken, Wäſche und Zwirn mitgenommen.
Drei Jahre Gefängnis und 5 Jahre Ehrverluſt brachte ihm dieſes
Verhalten ein. Der dritte war ein 17 jähriger Schloſſer Er hatte
in der Leipziger Straße der „Ausräumung“ des Elkanſchen Waren-
hauſes ſeine Aufmerkſamkeit zugewandt, hier auch einige ziemlich
wertloſe hinausgeworfene Waren (Ausklopfer, zwei Flaſchen) mit
gehen heißen, auch einem Plünderer, einem Soldaten, ein Paar
Pantoffeln abgekauft. Wegen Landfriedensbruch und Hehlerei erhielt
er 1 Jahr 6 Monate Gefängnis. Der r Arbeiter W.
Beyer und die jugendliche Arbeiterin A. Wegner waren gleichfalls
am 2. März auf der Straße geweſen. B. wurde mit drei Hoſen an
getroffen, die er von der Straße aufgenommen haben will, nachdem
ſie von anderen aus einem Geſchäft auf die Straße geworfen ſein
ſollten; er iſt dann weitergegangen und zu Huth gekommen, wo er
ſich eine Bog angeeignet hat, die er für 50 Mark-verkaufte. Die W.
hat aus einer Plünderung einen Sack Zwieback erlangt, den ſie mit
Hilfe von zwei Soldaten in die elterliche Wohnung geſchafft hat;
ſie hat ſich darauf nach dem Markte begeben und bei Lewin mehrere
h e genommen. Sie wurde zu je 3 Jahren Gefängnis
verurteilt.

Turnen, Spiel und Sport
Fußballſport. Die Pokalſpiele der erſtklaſſigen Mannſchaften

des Saalegaues nehmen am Sonntag in Halle ihren Fortgang. Nach-
dem in der Vorrunde 96, Wacker und Sportfreunde durch Spielver
luſt ausgeſchieden ſind, treffen ſich am Sonntag Boruſſia und Sport-

98 (früher Hohenzollern) und Favorit und V. f. B.-Merſe-
urg.

Fußballſport des Sonntags.
V. f. V. I fährt am Sonntag nach Halle zum Spiel der Zwiſchen

cunde um den von der „Halleſchen Zeitung geſtifteten Pokal und
trifft ſich mit Favorit J auf dem Sportvereinsplatz in der Merſeburger
Straße unter der Leitung des Verbandsvorſitzenden Hädicke (Halle
96). Bekanntlich konnten unſere Blau Weißen auf ihrem Platze die
Hallenſer zweimal mit dem guten Reſultate von 5: 2 abfertigen. Da
nun beide Vereine ihre beſten Mannſchaften ins Feld führen werden,
i. ein ſpannender Kampf zu erwarten, und muß man mit Spielver-
längerung rechnen. Der Sieger in dem Spiel nimmt dann am darauf-
folgenden Sonntag am Endkampf um den Pokal teil. Wir wünſchen

unſern Blauweißen guten Erfolgl Beginn 26 4 Uhr. Abfahrt der
Mannſchaft t Uhr 10 Min. mik der elektriſchen Fernbahn. Auf dem
V. f. B.Sportplatz in der Krautſtraße trefen ſich im Geſellſchafts
ſpiel V. f. B. IV und Germania III.

Preußen ſpielt morgen ſeit längerer Pauſe wieder einmal
mit ſeiner erſten Mannſchaft und fährt zu einem Freundſchaftsſpiel
gegen Eintracht J nach Halle. Auch hier darf man auf den Ausgang
des Spieles äußerſt gepannt ſein. Preußen III trägt das fällige
Verbandsſpiel in der Sonderklaſſe gegen Boruſſia III in Halle aus.

Hohen zollern ſtellt morgen erſtmalig ſeine vierte Mann
ſchaft ins Feld zum Spiel gegen Preußen IV. Beginn auf dem
Nulandsplatz. Danach treffen ſich Hohenzollern II und Ammen-
dorf II im fälligen Verbandsſpiel, während die dritten
Mannſchaften der beiden Vereine im Ammendorf ein Freundſchafts-
ſpiel austragen. Abfahrt der Hohenzollernelf 1 Uhr 10 Min. mit
der Fernbahn.

Rudern. Bei der geſtrigen Monatsverſammlung der
M. R. G. im Bootshaus kam u. a. aus Mitgliederkreiſen die Anre
gung zur Errichtung einer Damenruderriege. Wie verlautet ſoll in der
nächſten Verſammlung ein dahingehender Antrag zur Beratung ge-
ſtellt werden.

Verſchiedenes. Montag, den 7. April findet im Hotel Palm-
baum in Leipzig Proteſtverhandlung: V. f. B.- Merſeburg
gegen die Entſcheidung des Sagalegaues im Spiel gegen Hohenzollern
II ſtatt. Die diesjährigen deutſchen Whletikmeiſter-
ſchaften werden in Nürnberg am 24. Auguſt ausgetragen. Auf
der Wahlverſammlung der deutſchen Sportbehörde
für Athletik wurde unter anderen eine erwähnenswerte Ent
ſchließung, zu der vom Deutſchen Reichsausſchuß geforderten
geſetzlichen Verp tung der Jugend zu körperlichen Uebungen,er
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Wir machen gleichzeitig noch darauf ar daß wir
ron jetzt ab die Damenschneidewse Kleidung,
Konſektion und Wäſche bedeutend erwelrern und Litten um
Auftragserteilung. Für prompte Bedienung und ſorgfäl-
tigſte Anfertigung wird Rechnung getragen.

Zu nächſtem Kurſus, beginnend Mittwoch, den 9. d. M.
und zu dem daranffolgenden am 22. d. M. werden Anmel-
dungen noch entgegengenommen.

Hochachtungsvoll

Thiele's Zuschneide-Schule,
Merseburg, Grünestraße 2.

e

egeſest „Die am 25 rm rorxv an Serpzig vagenoe, vus ren
eilen Deutſchlands bechickte Wahlverammlung, der DSVB. billigt

die vom fl. a n 7 Forderungen, insbeſondere die ge
ſetzliche Verpflichtung der Jugend Zr les körperlicher Uebungen
und die eine Vorausſetzung dafür bildende zu Ver
pflichtung von Staat und Gemeinde zur Beſchaffung
von Spielplätzen.“

Bunte Zeitung
Jtalien und die Seidenausfuhr nach Deutſchland.

du gr7 herrſcht unverkennbar das allgemein drin-
gende Bedürfnis nach einer möglichſt ſchnellen Wieder
anknüpfung der Handelsbeziehungen mit Deutſchland.
Die römiſche „Tribuna“ erklärt offen, daß ein auch nur zeitweiliger
wirtſchaftlicher Boykott Deutſchlands den eigenen Handel und
die ſchnelle Entwicklung der eigenen Jnduſtrie ſchwer ſchädigen
würde. Jtalien würde durch ein Handelsverbot mit den Mittel
mächten beſonders ſchwer getroffen es könne ſeinen Vorteil nur
darin erblicken, die Handelsbeziehungen mit den Mittelmächten
in vollem Umfange wieder aufzunehmen. Jn der italieniſchen
Seideninduſtrie herrſcht durch die Abſatzſtockung nach
dem Auslande eine ſchwere Kriſe. Zu ihrer Behebung fordert
man Maßnahmen, die eine indirekte Ausfuhr nach Deutſchland
über ein neutrales Land ermöglichen. Der deutſche Markt iſt
eben der italieniſchen Seideninduſtrie unerſetzlich. Zu berück-
ſichtigen iſt aber, daß der Handelsvertrag zwiſchen Deutſchland
und Jtalien durch den Krieg aufgehoben iſt.

Noch ſchlimmer empfindet die italieniſche Fremdeninduſtrie
das Ausbleiben der deutſchen Reiſenden. Hoffentlich ſorgt der
Reichstag durch hohe Zölle und durch Reiſeerſchwerniſſe namenk-
lich Jtalien gegenüber, daß der dumme deutſche Michel Jtaliens
ſchamloſen Treubruch nicht ſo bald vergißt.

Franzöſiſche „Nationalkleider“.

ck. Die Preiſe für Stoffe ſind gegenwärtig in Frankreich ſo hoch,
daß Kleider ein kaum erſchwinglicher Artikel ſind. Das hat natürlich be
ſonders unter den Franzöſinnen eine ſehr große Mißſtimmung her-
vorgerufen und die Regierung zu Abhilfmaßnahmen veranlaßt. Der
Miniſter für die Uebergangswirtſchaft Loucheur verſpricht nun, daß
vom Juli ab alles auf dem Gebiet der Mode beſſer werden ſolle. Die
Herren und Damenſchneider werden von dieſer Zeit ab genügende
Mengen Kleiderſtoff erhalten, um „Nationalkleider“ zu verferligen,
die um 40--50 Prozent billiger ſind als die jetzigen Preiſe für Toi-
letten. Ob freilich die franzöſiſchen Damen mit dieſen Nationalkleidern
zufrieden ſein werden, iſt eine andere Frage. So manche wird wohl
lieber weiter ungeheuere Preiſe zahlen, als ganz ſo angezogen zu gehen
wie ihre Mitſchweſtern.

Salzgewinnung durch Elektrizität.

Jn Norwegen unternimmt man ſeit einiger Zeit Verſuche, mit
tels Elektrizität aus Meerwaſſer Salze zu gewinnen. Dieſe
Verſuche haben nun, wie im „Prometheus“ mitgeteilt wird, zu einem
günſtigen Ergebnis geführt, und es ſollen mit Staatsunterſtützung
die beiden erſten Fabriken angelegt werden, die mit einem Kapital
von 20 Millionen Kronen arbeiten und etwa 50 000 Tonnen Jah-
reserzeugung haben werden. Es werden u. a. Kaliſalze, Magneſium-
ſalze, Glauberſalze und Jod gewonnen werden Weitere Werke, die
von Privatunternehmern eingerichtet werden, ſind bereits vom Land-
tag genehmigt.

Der Gutsinſpektor im Flugzeug.
Ein Gutsinpektor, der im Flugzeug die Arbeiten beaufſichtigt,

iſt eine neuartige Erſcheinung, die in Amerika zum erſten Mal auf-
tritt. Pierpont Morgan hat, wie aus New York gemeldet wird,
ein Flugzeug gekauft, das für den Jnſpektor eines ihm gehörigen
Rieſengutes in Montana beſtimmt iſt. Dieſe Beſitzung dehnt ſich
über 200 Kilometer weit aus, und es würde zu viel koſten, wenn
man auf dieſem Weideland Wege anlegen wollte, die mit einem
Automobil befahren werden können. Morgan rüſtet deshalb den
Verwalter der Beſitzung mit einem Flugzeug aus, das mit einem
Apparat für drahtloſe Telegraphie verſehen iſt. Es werden nun in
Abſtänden auf der Beſitzung Stationen für drahtloſe Telegraphie
errichtet, ſodaß der Verwalter auf ſeinen Jnſpeklionsreiſen imſtande
ſein wird, mit allen Teilen des Gebietes im Zuſammenhang zu
bleiben. Morgan hofft, auf dieſe Weiſe viel Zeit und Geld zu ſparen.

Bayeriſche Rätediktatur.
München, 4. April. Der Zentralrat teilt mit: Laut Zei-

tungsnachrichten ſollte am Dienstag, den 8. April, der Landtag zu
ſammentreten. Der Zentralrat hat ſofort energiſche Schritte unter-
nommen, daß die Einberufung des Landtages rückgängig
gemacht wurde. Der Zuſammentritt unterbleibt deshalb. Die Radi-
kalen verteilen Flugblätter an die Soldaten, die zum Sturz des Mini-
ſteriums Hoffmann-Schneppenhorſt auffordern. Man erwartet einen
Staatsſtreich der Radikalen, für den alles vorbereitet iſt, in aller-
nächſter Zeit. Die Lage fordert durchgeifende ſchnelle Maßnahmen
der Regierung. Die Bevölkerung iſt äußerſt beunruhigt. Jn Augs-
burg findet Sympathieftrei? ſtatt.

Bekanntmachung.
betreffend rumäniſchen Kriegsgefangenen.

Alle rumäniſchen Kriegsgefangenen, die ſich z. Zt. noch im
Bereich des 4. Armeekorps aufhalten, werden hierdurch auf
gefordert, ſich ohne Ausnahme unverzüglich, fpäteſtens bis zum
15. April 1919, bei den Gefangenenlagern, denen ſie zuletzt
angehörten, oder bei den Zivilbehörten ihres gegenwärtigen
Aufenthaltsortes, oder unmittelbar beim Generalkommando
4. Armeekorps in Magöeburg, zu melden. Es wird ſodann
ihre Ueberführung nach den Sammellagern Neuhammer a.
Queis vder Regeusburg veranlaßt werden.

Wer von den rumäniſchen Kriegs gefangenen in Deutſch-
land zu verbleiben wünſcht, hat dies der Behörde, bei der er
ſich meldet, mitzuteilen. Es wird ihm alsdann eine gedruckte
Erklärung vorgelegt werden, die nach Vorſchrift abgefaßt iſt

und die er eigenhändig zu unterſchreiben hat
Diejenigen rumäniſchen Kriegszefangenen, die dieſer

Aufforderung, ſich zu melden, nicht Folge leiſten, werden
von der rumäniſchen Regierung als Deſerteure betrachtet
und zum Tode verurteilt werden.

Magdeburg, den 5. April 1919.
Von ſeiten des General Der Zentralſoldatenrat

kommandos: IV. A.K.Der Chef des Generalſtabes
v. dem Hagen, Oberſtleutnant

Roßfleiſch- und Fleiſchwaren- Verkauf
findet am 7. April 1919

bei Hoffmann, Brühl Nr. 6
nachm. von 2--3 Uhr auf die Ordnungsnummern 3601--3700

g. 3 3701--3800ſtatt. Ein Anſpruch auf eine beſtimmte Art von Fleiſch be
ſteht nicht.

Merſeburg, den 7. April 1919.
L.-A. I. 349/ 19. Das ſtädtiſche Lebensmittelamt.

Völcker.

henen h v 4 3 4. a J nene

Aunchen, v. pril. (Cug. Brahtber.) Die Kriſis drängt
zur v Geſtern nachmittag wurde das Landtags

ebäude durch Anhänger der Räte mit Maſchinengewehren be
etzt und feſtungsartig zur Verteidigung gerüſtet. Niemand er

hält Zutritt. Das geſchah unter ausdrücklicher Mißbilligung der
Regierung. Für die Wiederberufung des Landtags erklärte die
Garniſon Münchens keine Bereitſtellung und keinen Schutz ge
währen zu können. Dieſe Tatſache iſt ein entſcheidender Schritt
zur Räterepublik. Die Kommuniſten Münchens mit ihrem An
hang aus dem Lande ſind nicht zu unterſchätzen. Sie erklärten
ihre Solidarität mit der ungariſchen und der ruſſiſchen Sowjet
republik. Tritt der bayeriſche Landtag nicht zuſammen, ſo iſt der

Volſchewismus in Deutſchland eingezogen und die Folgen ſind
unabſehbar. Es fragt ſich, ob nicht die Einberufung des Land
tags nach einer nordbayeriſchen Stadt möglich iſt.

Belagerungszuſtand in Oberägypten.
Haag, 5. April. (Eig. Drahtber.) Aus Tunis wird

gemeldet: Der Aufruhr in Oberägypten dauert an und gewinnt
immer größeren Umfang. Das engliſche Lager in Madined (7)
wurde von großen Veduinenhaufen angegriffen. Es entſpann
ſich ein heftiger Kampf, wobei die Engländer 300, die Bedunen
400 Tote verloren. Der engliſche Oberbefehlshaber verhängts
über Oberägypten der Belagerungszuſtand.,

Die Annexionsgelüſte Belgiens.
Haag,' 4. April. (Eig. Drahtber.). Aus Brüſſel wird ge

meldet: Die niederländichen und belgichen Sozialiſten proteſtierten
einſtimmig gegen jede Gebietsforderung Belgiens zum Schaden Hol-
lands. Die Flußfragen müſſen in einem für Belgien günſtigen Sinne
gelöſt werden. Belgien und Holland müßten die ſie intereſſierenden
Fragen ſchleunigſt beraten, bevor die Pariſer Konferenz ſich mit dieſen
Frage befaſſen könnte und Entſcheidungen ireffen würde.

Die Neutralen anf der Pariſer Konferenz.
Zürich, 4. April. (Eig. Drahtber.). Die „N. Zür. Zig.“ mel

det: Die Schweiz und die ſfkandinabiſchen Länder wurden von der
Konferenz in Paris eingeladen, je einen Vertreter nach dort zu ent
ſenden, zur Teilnahme an Verhandlungen, welche die zukünftige finan-
ar Lage Deutſchlands und die Ernährungsfragen zum Gegenſtand
aben.

Amerika ſtellt das Banen von Holzſchiſfen ein.
Haag, 4. April. (Eig. Drahtber.) Aus Newyork wird gemeldet:

det: Amerika beſchloß den Bau von Holzſchiffen einzuſtellen, der wäh-
rend des Ubootkrieges begonnen wurde. Sämtliche Kontrakte wurden
gelöſt. Jnfolge dieſes Beſchluſſes müſſen viele Fabriken, welche ſich
Dir der Herſtellung beſchäftigten, für andere Zwecke umgebauf
werden.

Meutereien Poſener Polentruppen.
Thorn, 4. April. Aus PSoſen wird gemeldet: Die kürzlich

neugebildeten polnichen Ulanen ſollten nach Warſchau verladen
werden. Die Truppen weigerten ſich jedoch und verhinderten mil
Gewalt die Abfahrt des Zuges, ſo daß die bereits verladenen Pferde
wieder ausgeladen werden mußten.

Spartakiſten- Kundgebung in Swinemünde.
Swinemünde, 4. April. Heute vormittag fand eine von des

Unabhängigen Sozialdemokratie veranſtaltete Rieſenkundgebung als
„Hungerdemonſtration“ ſtatt. Tauſende von Männern und
Frauen zogen mit roten Fahnen und Plakaten nach dem Landrats-
amt und ſpäter nach dem Rathauſe, wo ſie unter ſtürmiſchen Kund-
gebungen zwölf Forderungen überreichten, die hauptſächlich auf die
Vermehrung der Lebensmittel hinausliefen. Unter anderem wurde
der ſofortige Rücktritt des Landrats, Regierungsrat Dr. Schwenke,
und des Stadtrats Hopps verlangt. Ferner die ſoforlige Aus
weiſung der nach hier geflüchteten Balten. Der Landrat und
Bürgermeiſter v. Graetzel mußten die Erfüllung der Forderungen
binnen 24 Stunden verſprechen. Ernſte Ausſchreitungen haben nicht
ſtattgefunden.

Neue ruſſiſche Kriegsdokumente
Berlin, 5. April. (Eig. Drahtber.) Wie wir hören, iſt die Ver-

öffentlichung der amtlichen Dokumente, mit deren Bearbeitung Trotzki
beauftragt iſt, demnächſt zu erwarten. Jn einigen Wochen, voraus-
ſichtlich noch in dieſem Monat, wird die Publikation in Buchform er-
folgen. Die Arbeiten umfaſſen eine Zeit, die einige Wochen vor
Kriegsanfang beginnen und am 4. 8. 1914, dem Tage der Kriegs
erklärung Englands endigen wird.

Keine Sozialiſierung der Hochſeefſiſcherei
Berlin, 5. April. (Eig. Drahtber.) Demnächſt wird das Gut

achten der Sozialiſierungskommiſſion über die Sozialiſierung der
Hochfeefiſcherei veröffentlicht werden. Wie uns mitgeteilt wrd, iſt
man in den inzwiſchen ſtaltgehabten Beratungen, in denen das
Für und Wider eines ſolchen Sozialiſterungsunternehmens ein-
gehend zur Erörterung gelangte, zu dem Schlußergebnis gekommen,
daß eine Sozialiſierung der Hochſeefiſcherei aus den verſchiedenſten
Gründen dem Jntereſſe der Allgemeinheit nicht dienlich ſein könne.
Es iſt zu erwarten, daßz von einer ſolchen Abſtand genommen und
die Gründung eines gemein wirtſchaftlichen Verbandes kleineren Um-
fangs geplant wird, woran ſich Intereſſenten zu beteiligen hätten.

Die heutige Nu mmer umfoht 10 Seiten.

a e eeecgngTgge hg z nEinen Mann
zur Hilfe des Heizers n.
für Gartenarbeit ſucht das
Städt. Kraukenhaus.

Land wirtſchaftliche

Arbeiter
für ſofort geſucht.20000530 0 000000000

Aufwartung BVennger KohleuWerke.
für ſofort geſucht. Zu melden S zum Ausbeſſernbei r der Wäſche geC cht i dFrau Bürgermeiſter Moſebach. außer dem gae, Se Du

Poſtſtraße 6. erfragen in der Exp. d. Blts.
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gute Auglität, Reichsware

jedes Quantum ſofort
lieferbar bei

Otto Dobkowitr. S

sofort gesneoht.
Merseburger Jagebvlatt.
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Hosen und Joppen
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Männer- Anzüge in Reichsware
bestehend aus Joppe und MHose

ganz besonders dauerhaft und preiswert.
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Il Heute Sonntag ſind meine Geſchäftsräume
bis 6 Uhr für den Verkauf geöffnet.

r
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reellen

Bürgerverein 6üd und Weſt
zur Förderung ſtädtiſcher

Intereſſen.

Dienstag, den 8. April,7 Uhr abends im Vaterland

Hanptverſammlung.
Tages ordnung:
Geſchäftliches.
Rechnungs egung.
Vorſtandswahl.
Verſchiedenes. (Halteſtellen-

S o d

Bestellungen auf

General Ludendorffs
Kriegserinnerungen

welche demnächstherscheinen sollen
nimmt schon jetzt entgegen

Buchhandlung von Fr. Stollberg.
verlegung der elektr. Fern
bahn, Freilegung der Hölle,Straßenreinigung, Lebens-
mittelverteilung u. a.)

Zahlreiche Beteiligung (auch
Frauen erbeten.

Der Vorſtand.
verkauft werden und zwar:

1 Bettſtelle mit Matratze,

lampe, 5 Stück Vitragen
gaiſtherſanming

Freiwillige Auktion.
Todesfallshalber ſollen am Sonntag, den 6. April, von

nachmittags 2 Uhr ab, in Göhren b. Zöſchen, Haus Nr. 3,
folgende Gegenſtände öffentlich meiſtbietend gegen Barzahlung

1 grünes Plüſchſofa, 1 Kleiderſekretär, 1 Vertiko, 1 Aus-
ziehtiſch, 4 Rohrſtühle, 1 Spiegel mit Stufe, 1 Reaulator,

1 kl. Kinderbettſtelle, 1
tiſch mit Marmor und Waſchgeſchirr, 6 gr. Bilder, 1 Tiſch-1 Küchenſchrank, 1 Küchentiſch,
1 Bank, 2 Stühle, 1 Rahmen, 1 große Waſchwanne und div
Küchengeſchirr. Sämtliche Gegenſtände ſind neu.

Waſch

Otto Knuth.
Sonntag, den 6. April, nachmittags 3 Uhr, im Thüringer

Hofe. Wahl des Vorſtands
uſw. Verloſung eiuesKaninchen-
ſtalles.

Anfwartung
für vormittags ſofort geſucht

S à Pfund S
RittergutLindenſtraße 6, 1 Tr.

Futtermöhrenſamen
weiße grünköpfige Rieſen (unabgerieben)

FIaArk verkauftRaſchwitz.

Vaterländiſcher Frauenverein
Merſeburg--Stadt.

Mitglieder- Verſammlung
am Mittwoch, den 9. April 1919, nachmittags 5 Uhr

im großen Saale der Kaiſer Wilhelm Halle.
Tagesordnung:

Dienſtbotenehrung.
Berichterſtattung über das Vereinsjahr 1918 ein-
ſchließlich des Kaſſenberichts.
Beſchlußfaſſung über die Entlaſtung des Schatz-
meiſters und des geſamten Vorſtandes,

4. Vorſtandswahlen.
b. Etwaige Anträge aus der Mitte der Verſammlung.

c

Nach Erledigung des geſchäftlichen Teiles um 6 Uhr:
Vortrag des Herrn Profeſſor Dr. Wolff aus Halle

über
„Die Hausfrau vor und nach dem Kriege“.

Wir laden die Mitglieder und alle Freunde des Vereins
zur Teilnahme an der Verſammlung ein und bitten um recht zahl
reiches Erſcheinen.

Der
wie gung n Mehſſebnrn eſwe ich jetzt:

ichen J de an veenlge
Im Jahre 1821 eröffnet.

Der Ueberschuß des Geschäftsjahres 1918 beträgt für die Feuer-
versicherung:

70 Vom Hundert
der eingezahlten Beiträge, tür die Einbruchdiebstahl-Versicherung
gemäb der niedrigeren Einzahlung ein Drittel des vorstehenden Satzes,
23 Vom Hundert.

Der Ueberschußb wird auf den nächsten Beitrag angerechnet, in
den im 8 11 Abs. 2 der Banksatzung bezeichneten Fällen bar ausbezahlt.

Auskunft erteilen bereitwilligst dies unterzeichneten Agenturen:

Max Steekner. Herseburg,
ans Wiegancddt, Mücheinm,
O. F. Mülsse, TLauecehstedt,
Carl Volkhardt., Lützen,
Pa. F. B. Müthig, Schlkemditz.

Ton
n

vorrätig beiNot lohioyte

hausgrnlsſht

(8 3.) m. Garten n. Lagerräu- ne
men per 1. 7. oder früher be-
ziehbar geſucht. Eilofferten an
W. Ripke, Berlin-Grunewald,

Hohenzollerndamm 90.

Guterhaltenes Piano
zu kaufen geſucht. Offerten
unter Rr. 227 an die Exped.
dieſes Blattes.

in der

e r
kinspruchs-Versammlung

für Männer und Frauen
gegen jede gewaltſame Lostrennung deutſcher

Dienstag, den 8. April 1919, abends 7 Uhr

Se Ullgemelne

Gebietsteile

ſtädtiſchen Turnhalle, Wilhelmſtraße.

Reduer: sStiftsſuperintendent Profeſſor Bithorn.

Es ſoll
wohner
unſeren Feinden geplante Zerſtückelung des
deutſchen Reiches,
gung und Vernichtung deutſcher Zttrtzr und

Deshalb kommt Alle, Männer und Frauen jeden
Standes und jeder Parteirichtung.

eine einmütige Kundgebung der Ein-
Merſeburgs werden gegen die von

gegen willkürliche Unter-

deutſchen Wirtſchaftslebens.

Alte ſozialdemokratiſche Partei. Deutſche demokratiſche Partei.
Deutſch nationale Volkspartei. Deutſche Volkspartei.

Chriſtliche Volkspartei.

Dornerden, d. 10. April d. J.,

von vorm. 10 Uhr an werde ich
im Gaſthof zum Thüringer Hof
hier, folgende Gegenſtände öffent-
lich meiſtbietend gegen Barzahlung
verſteigern nd zwar:

2 Klotverſchränke, 1 runder
Tiſch. mehrere andre Tiſche, 10
Rohr- u Holzſtühle, Bettſtellen,
1 gr. Gasherd, (paſſend für
Gaſtwirte, od. größeren Haus-
halt) 1 Aufwaſchtiſch, Waſch-
maſchine. 1 eiſ. Kiſte, 1 Eis-
ſchrank, 2 Polſterſtühle, 2
Schränke, Kleiderhängen, 1
Weinreck, 1 Bücherreck, Bänke,
Regale, Urnen, Krüge, ſowie
noch verſch. Haus, Küchen und
Wirtſchaftsgerät.

Albert Fraunke, Auktionator.

Friſchen Gpingt
verkauft

A. Trebſt,
Fe urni 10 Nordſtraße.

ſerde-dinger

la reine Qualität, in 200 und300-Zentner-Ladungen, frei ab

Leipzig, liefert Monat April
Juli 1919 jedes Quantum

Ernſt Gchwarz, Leipzig,
Hardenbergfſtr. 37a Tel. 31583.

ours Sen Arzenn aus
Sonntag, den 6. April 1919, von nachmittags 3 Uhr gh:

Grosser Ball
bei ſtark beſetztem Horſchler-Hrcheſter.

EEEEEEEIEEEEIEIIIIIIIEEs ladet freundlichſt ein

r Eilenberger.
S c

Benangtwachnng,
Im Verlage der „Bauwelt“ iſt ein Druckheft „Hausrat“ zum

Preiſe von 3,50 A6 von Dipl.-Jng. Erich Leyſer erſchlenen, das die
Beſchaffung preis werten Hausrates für Kriege getraute, Kriegsbe-
ſchädigte und kinderreiche Familien durch gemeinnützige Veranſtal-
tungen zum Gegenſtand hat und die damit zuſammenhängendeuFragen gedrängt und mit Sachkenntnis behandelt.

Jm Auftrage des Herrn Miniſters für Handel und Gewerbeweiſe ich auf dieſe Schrift hin und empfehle, Intereſſenten darouf
aufmerkſam zu machen.

Merſeburg, den 18. März 1919.
Der Regierungspräſident.

J. A.: Voigtel.
Veröffentlicht:
Merſeburg, den 1. April 1919.

Kreis-Wohlfahrtsamt.
Der kommiſſariſche Landrat.

Dr. Mosle.

Bekanntmachung.
Nachdem mit dem 1. April 1919

die Kreisjugendpflege auf das
Kreiswohlfabrts amtübergegangen
iſt, wird gebeten, alle Eingaben
und ſonſiigen Schriftſtücke, die
die Kreisjugendpflege betreffen,
an das Kreis-Wohlſahrtsamt,
Abteilung für Jugendpflege in
Merſeburg zu richten.

Merſeburg, den 3. April 1919.
Der kommiſſariſche Landrat.

Dr. Mo 8 le
re

Gemüſe Verkauf.

Der Verkauf von Möhren,
Zwiebeln und Kohlrüben in
Unſerer Lebensmittel- Vertei-
lungsſtelle Gr. Ritterſtraße 5
wird bis auf Weiteres fort-
geſetzt. Nr. L. A. II. 945/19.

Merſeburg, den 5. April 1919.
Das ſtädt. Lebensmittelamt.

Amtliche Annahme und
Verkanfsſtelle

für getragene Bekleidung
Merſeburg, Karlſtraße 4

Fernſprecher Nr. 591.
Dienstag, den S. April 1919

vormittags von 9--12 Uhr:

Verkaufstag.
M. 240/13. Der Magiſtrat.
Stadttheater Halle

Sonniag, nachm. 3 Uhr:
Der G'wissenswearma.“ S

abends 7 Uhr: „Iisebiil.“
Montag 7 Uhr: Carmen.

äersebuarg.
Dir.: Arthnur Dechant.

Sonntag, den 6. April,
abends 8 Uhr:

Gaſtſpiel Ludwig Heine

Die Geiſha.
Operette in 3 Akten von L. Jones

Dienstag, den 8. April
abends '/28 Uhr:

Zum letzten Male!
Gaſtſpiel Ludwig Heine

Die Geiſha.
Operette in 3 Akt. v. L. Jones.

Schreibtiſch
Schreibmaſchinentiſch, ſowie

Stühle, Schreibmaſchine und
ſonſtige Büromöbel zu kaufen

geſucht.

Buarth, Hülterſtraße

Frauen
nehmen sofort bei Störungen unser
Mittel „Extrastärkss mit
Garantieschein: Mk. 11.--, für be
sonders hartnäckige Fülle W. 15.

Sanitas-Depöt Halle a. S,
H. 5 1211 a.

Wäſcherolle zu verkaufen.

Breiteſtraße 5 part.
Verantwortliche Redaktion Politik, Oertl. und prov. Teil: Hann s Lotz, Sport: M. Hochheimer, Anzeigen: E. Baltz.Druck und Verlag: Merſeburger Druck- und Verlagsanſtalt L. Baltz. ſämtlich in Merſeburg



1. Beilage zu Ar. 73 d

Reichseinkommenſteuer
r als Zuſchlagſteuer auf hohe Einkommen.

Da die Ein zelſtaaten auf die Einkommenſteuer wicht
gunſten des Reichs verzichten wollen, iſt bekanntlich in
usſicht genommen, eine Reichs einkommenſteuer ein-

zuführen, die die hohen Einkommen durch eine weitere Staffe
kung der Zuſchläg e, als ſie bisher n Geltung war, für das
Reich in Anſpruch nimmt. Da nun auch die Einzelſtaaten bei
ihrer finanziellen Notlage gezwungen ſind, erheblich höhere Sätze
beſonders von den hohen Einkommen zu erheben, und die Ge
meinden ihre Zuſchläge ganz außerordentlich geſteigert haben.
ſo iſt in Zukunſt mit einer ſehr bedeutenden Belaſtung der hohen
Einbommen zu rechnen. Von dieſer Reichseinkommenſteuer ſollen
nur Einkommen von 40 000 Mark an erfaßt werden. Bei Jun g
geſellen beginnt die Steuergrenze bereits bei 30 000 Mk.,
bei Verheivateten, die Kinder haben, ermäßigt ſich das ſteuer-

Einkommen für jedes Kind um 2000 Mk., ſo daß alſo
eiſpielsweiſe ein Verheirateter mit einem Einkommen von

50 000 Mk., der 5 Kinder hat, die Reichseinkommenſteuer nur für
40 000 Mk. zu zahlen hat. Die neue Steuer trägt demnach dem
Bevölkerungsproblem und dem Prinzip der ſteuerlichen Lei
ſtungsfähigkeit Rechnung. Die geſtaffelten Steuerſätze ſollen mit
5 Prozent beginnen und bei den ſehr hohen Einkommen die
oberſte Grenze von 30 Prozent erreichen. J

Eine Entführungsgeſchichte.

Der „Abend“ meldet aus Baſel: Aus Newyork meldet die
Neue Korr.“: Nach Ausſagen von Offizieren und Soldaten des
114. Feldinfanterie- Regiments verſuchte Oberſt Mac Lee, der
Kommandant dieſes Regiments, im Monat Januar die Ent
führung des Exkaiſers aus Amerongen. Der

berſt war von vier Offizieren und zwei Unteroffizieren begleitet.
Er hatte dienſtlich in Luxemburg zu tun und überſchritt die Grenze
im Automobil. Es war den Offizieren gelungen, ohne die Auf-
merkſamkeit der Wachen auf ſich zu lenken, in das Schloß einzu
dringen und mit dem Sekretär des Kaiſers zu ſprechen. Sie be
gaben ſich ſoſort auf die Suche nach dem Kaiſer, als holländiſche
Wachen herbeieilten und ſie zur Rückkehr zwangen.

Man wird Beſtätigung dieſer gbenteuerlichen, wenn auch
es nicht ganz unwahrſcheinlichen Erzählung abwarten
müſſen.

Politiſche Rundſchau
Deutſches Reich

Die erſte Ausgabe amerikaniſchen Mehls.
Das „B. T.“ meldet aus Hamburg: Geſtern wurde

Hamburg als erſte deutſche Stadt zum Dank für die ſchnelle un
geſtörte Auslieferung der deutſchen Handelsflotte in die Lage ver

Kreisblatt.
Sonntag, den 6. April 1919.

ſetzt, an die Bewohner amerikaniſches Weizen-
mehl zu verteilen, und zwar je ein halbes Pfund auf den Kopf
vier Wochen hintereinander. Bei der Entladung der amerikani
ſchen Lebensmittelſchaffe wird übrigens unheimlich viel
geſtohlen. Von den dort arbeitenden Schauerleuten wurden
bis jetzt 40 wegen Mehldiebſtahls verhaftet.

Maifeiertag.
Die ſozialdemokratiſche Partei veröffentlich im „Vorwärts“ einen

Aufruf, am 1. Mai für die ſozialiſtiſchen Jdeale Maſſenkundgebungen
zu veranſtalten, insbeſondere werden die Frauen zur Feier ihrer
Rechtsbeglückung auf die Straße gelockt. Die Arbeit ſoll natürlich
ruhen. Wir haben ja ſoovo viel Zeit.

Veröffentlichung des Strafgeſetzbuchsentwurfs.
Wie gemeldet, wird der Entwurf zum neuen Strafgeſetzbuch

mit Einführungsgeſetz und Dentkſchrift zurzeit bei der zuſtändigen
Reichsbehörde durch eine kleine Kommiſſion einer Umarbeitung
unterzogen, die den neu zeitlichen Auffaſſungen auf juri-
ſtiſchem Gebiet Rechnung trägt. Jm Herbſt dürfte dann nach Abſchluß
der Arbeiten die Veröffentlichung der Entwürfe erfolgen, um ſie der
allgemeinen Beurteilung zu unterbreiten. Bekanntlich waren die Ent-
würfe im Jahre 1914 fertiggeſtellt und ſollten veröffentlicht werden,
doch unterblieb dies mit Rückſicht auf den eingetretenen Kriegs-
zuſtand.

Schlechte Ausſichten für die neue Ernte.
Das neue Ernteſahr kann, wie die „P. P. N.“ von zuſtändiger

Stelle erfahren, ſelbſt bei günſtigſter Geſtaltung der Witterungsver
hältniſſe nur das halbe Erträgnis einer normalen Vollernte ergeben.
Es haben während des Winters zu lange Zeit die Werke, die künſt
liche Düngemittel erzeugen oder die zur Düngung geeignete Stoffe
als Nebenerzeugniſſe abwerfen, ſtill gelegen. Dazu kommen die Ver-
kehrsſchwierigkeiten. Die Bahn ſucht noch heute zu retten, was zu
retten iſt. Sie ſtellt Sonderzüge, die den Oſten noch mit den notwen-
digſten Düng?mitteln verſehen ſollen. Für den Fachmann unterliegt
es keinem Zweifel, daß dieſe Sendungen für dieſes Erntefahr zu ſpät
kommen. Es erſcheint aus politiſchen Gründen notwendig, jetzt ſchon
auf die vorliegende Gefahr hinzuweiſen. Die deutſche Politik wird
von der Tatſache ausgehen müſſen, daß Deutſchland auch im kom-
h Erntejahr mit ſchweren Lebensmittelſchwierigkeiten zu rech
nen hat.
Die Mehrheit der ſächſiſche Lehrer für BVeibehaltung des Religions-

Unterrichtes.
Die Rundfrage des ſächſiſchen Kultusminiſteriums bei den

Lehrern über die künftige Erteilung des Religionsunterrichts hat eine
überwiegende Mehrheit für die Beibehaltung des Religi-
onsunterrichtes in der Schule ergeben, nur eine Minderheit ſprach
ſich für die Entfernung des Religionsuntkerrichtes aus.

Die Zuſatzration aus den ausländiſchen Lebensmitteln.
Die Mitteilungen des „Vorwärts“ über die aus den ausländiſchen

Lebensmittelzufuhren zu erwartenden Zuſatzrationen wurden von
amtlicher Stelle beſtätigt. Hinzuzufügen iſt noch, daß die Lebensmittel
ſömtlich durch die Kommunalverwaltungen verteilt werden ſollen.
Für die Bergleute ſind weitere Zuſatzrationen von 50 bis 100 Gramm
pro Kopf in Ausſicht genommen. Die Schwerſtarbeiterzulagen gehen

An h enm e h

anzuknüpfen.

es Merſeburger Tageblattes

trotzdem weiter. Es wurde nach dem Gebote der Entente beſchloſſen
die Zuſatzrationen an Streikende nicht abzugeben. Infolgedeſſen ſollenbeſondere Zuſatzkarten, die immer nur n kurze Zeit Geltung haben,

geſchaffen werden. Schon aus dieſem Grunde wird es noch 1 bis 2
Wochen dauern, ehe mit der Ausgabe der ausländiſchen Lebensmittel
begonnen werden kann. Die geplante Abgabe von Zuſatzrationen
gründet ſich auf die Lebensmittelmengen, die in den Hafenſtädten bis
her ausgeladen ſind oder beſtimmt in Ausſicht ſtehen. Es wird auf
dieſe Weiſe Lieferung der Zuſatzrationen in den Großſtädten nur auf
einige Wochen erreicht. Ob dann weiter die Ausgabe der Zuſatzra-
tionen a u erhalten werden kann, hängt von dem Ergebnis
der Verhand lungen über die Lieferung der ausländiſchen Le
bensmittel ab. Mit Beſtimmtheit hofft aber das Reichsernährungs
amt, die bisherigen Lebensmittelrationen bis zur Ernte aufrecht er
halten zu können.

Sozialdemokratiſcher Parteitag.
Jnm „Vorwärts“ erläßt der ſozialdemokratiſche Parteivor-

ſtand die Einladung zum ſozialdemokratiſchen Parteitag auf
Dienstag, 10. Juni d. J. nach Weimar.

Vom Auslande
Bulgarien bolſchewiſtiſch

Bern, 4. April. Nach einer Erkundung des Ukrainiſchen
Preſſe-Büros beginnt ſich die Lage in Sofia höchſt beunruhi-
gend zu geſtalten. Trotz aller öffentlichen Dementis macht Bul
garien Miene, dem ungariſchen Beiſpiel zu folgen. Jn
Sofia ſollen bereits Vertreter der Sowjetregierung
eingetroffen ſein, um mit den Führern der bulgariſchen Sozia-
liſten und der Bauernpartei über die Möglichkeiten einer gemein
ſamen Aktion mit Rußland und Bulgarien zu verhandeln.

Der Ententefeldzug gegen Ungarn.
Aus Belgrad wird gemeldet: Der Feldzugsplan

gegen das bolſchewiſtiſche Ungarn iſt bereits fertiggeſtellt und
wird in den nächſten Tagen ausgeführt werden. Starke r um ä
niſche Kräfte und franzöſiſche Kolonialtruppen ſind be
reitgeſtellt, um den Vormarſch gegen Budapeſt zu beginnen. Dia
Zahl der Truppen wird auf 500 000 Mann geſchätzt. Dieſe
Truppenmacht ſoll gegebenenfalls Ungarn binnen vierzehn
Tagen beſetzen. Von der ſerbiſchen Regierung wurde zu
geſagt, ſich am Feldzug gegen Ungarn mit 20 000 Mann zu be-
teiligen. Die Tſchechen werden nur die Nordgrenze von Un
garn beſetzt halten, um einen Durchbruch der Rätetruppen aus
Ungarn in die Slowakei und nach Mähren zu verhindern. Die
Lebensmittelblockade gegen Ungarn hat heute be
gonnen-

Wien, 4. April. Wie hieſige Blätter berichten, hat ſich eine
aus engliſchen, ſranzöſiſchen und italieniſchen Offizieren beſtehend
Sonderkom miſſion von hier nach Budapeſt begeben,
um auf Grund beſonderer von Paris eingetroffener Weiſungen

Verhandlungen mit der ungariſchen Räte- Regierung
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Fernsprecher 64.

Geschäfte.

Friedrich scehultze, BamkKha
Ausführung aller ins Banktach sehlagenden Eröfinu

Reichsbank-Giro-Konto.

des bargeldlosen Aahlungsverkehrs.

s MersPostscheck-Konto Leipzig 4727.
ng lautender Bankkonten zur Unterstützung Scheck-TFormuliare stehen an meiner Kasse
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Seidene Mäntel und

Crosse Meu-Elngänge
in fertiger Damen- Bekleidung

damen- Kleider Jacken-A leider
Kostüm-Köcke Ziusen aller Krt

der Verkauf des

gegen Baarzahlung ſtatt.

Jacken

Reinh rin Jacken- Kleidern und Vebergangs-
Müänteln zu besonders billigen Preisen.

J Cambridge Walzen

und Sommer-Hüten.

Entenplanm 8

Entzückende Neuheiten in Uebergangs-, Frühjahrs-

dtto Dohkowitz, Mersehurg
Telefon 58

und zwar
Abſchneider,
ſchneider,

Heute Sonntag find meine Geſchäftsräume
bis 6 Uhr für den Verkauf geöffnet.

Land wirtſchaftliche

Jnventarauktion.
Wegen Aufgabe der Landwirtſchaft findet Mitt S kauf

woch, den 9. April d. J., vormittags “/11 Uhr, in den
Keramiſch-Chemiſchen Werken Gpergau b. Corbetha

(frühere Ziegelei Sperganu)
geſamten

inventars, beſtehend aus land wirtſchaftlichen Ma-
ſchinen und Ackergeräten, öffentlich meiſtbietend

Zum Verkauf kommen:
1 Getreidemäher (Binder Maſſey Harris, faſt
neu), 2 Drillmaſchinen (davon eine faſt neu),
1 Grasmäher, 1 Düngerſtreuer „Weſtfalia“ (faſt
neu), 1 Handdrillmaſchine,
Reinigungsmaſchine (faſt neu), 1 Häckſelmaſchine,
2 Cultivatoren (faſt neu), 3 Satz eiſerne Eggen,

Holzwalze, 1 Dreiſcharpflug, 2 eiſerne Pflüge,
1 Holzpflug, 2 Zweiſcharpflüge, 1 Ackerſchleppe,
2 Krimmer, 2 Jgel, 1 Raſenmäher, 1 Omnibus,
ſowie noch verſchiedene Acker- und Wirtſchafts-
geräte. Sämtliche Maſchinen und Geräte ſind
in tadelloſem Zuſtande.

Außerdem kommen noch verſchiedene Säme-
reien zur Verſteigerung:

ca. 2 Ztr. Spinat ca. 80 Pf. Roſenkohl und
ca. 15 Pfd. Grünkohlſamen.

Ferner ſind verkäuflich div. Ziegeleimaſchinen

1 große Ziegelſtrangpreſſe mit Walzwerk und
1 Dachziegelſtrangpreſſe

1 Glattwalzwerk,
1 Schüttelſieb, drei Sortierungen mit Becher-
Elevator, div. Riemenſcheiben und Mundſtücke,
1 ungebrauchter Schaukel-Elevätor.

Jm Auftrage der Beſitzer:
Albert Franke, Kuktionator, Merſeburg-

Landvirhſchaftlihe

Jnventar- Auktion.

Montag, den 7. April d. Js.
von vormittags 10 Uhr an,

findet im Grundſtück Nr. 7 zu
Röſſen b. Merſeburg der Ver

folgenden toten Wirt-
ſchaftsinventarsſſtattund zwar:

1 Dreſchmaſchine m. Göpel,
1 Häckſelmaſchine, 1 Reini-
gungsmaſchine, 2 Rüben-
ſchneider, 1 Zentrifuge, 1
Zweiſcharpflug, 2 Kartoffel-
heber, Eggen, Krümmer,
Ackerſchleppe, Jgel, 1 Renn-
ſchlitten, 1Butterfaß, Pferde-
geſchirre, Leitern und noch
mehr Acker- und Wirtſchafs-
gerät.

Albert Franke, Kuktionator.
Merſeburg.

ber. Bethmann

Werkstätten
dür Wohnungskunst

Halle a. d. S.
Grohe Steinstraße 79-80.

nehödel Abel

toten Wirtſchafts

1 Hackmaſchine, 1

(faſt neu), 1 dreiteilige

mit Ab-
1 Brechwalzwerk,

Schmiedelehrling

Wir ſuchen für unſere Schuhputzfabrikation guteingeführte
Vertreter für Merseburg und VUmgebung. Es
vollen ſich nur ſolche melden, die allerbeſte Beziehungen mit
en einſchlägigen Geſchäften unterhalten und in der Lage
ind, große Aufträge hereinzubringen. Herren, die den Ar-
ikel bereits geführt haben, werden bevorzugt. Ausführl. Ang.
J. Angabe v. Ref. u. Nr. I.. W. 126 a. d. Geſchäftsſtelle d. Ztg.

Faſt neuer
Zimmer Ruderapparat

zu verkaufen
Domſtraße 4.

Parketbödern,e unter günſtigen Bedingungen für
fertig

verlegt,

empfiehlt
äustay Colditz jun., Parxetttabrit, Auerbach i. V. Ein Flügel zu verkaufen

W c e G C n qm m h m m an m a d d W a d

ſofort geſucht.Parkethahs, e gn
b. Bahnhof Corbetha.
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Bekanntmachung
Nr. W. 103. 19.*)

über Veſchlagnahme und Beſtandserhebung der deutſchen Schaf
ſchur und des Wollgefälles bei den deutſchen Gerbereien.

Vom 1. März 1919.
Auf Grund der Verordnung über wirtſchaftliche Maßnahmen

für die Uebergangswirtſchaft auf dem Textilgebiet vom 27. Juni
1918 (R. G.Bl. S. 671), der Verordnung über wirtſchaftliche
Maßnahmen auf dem Textilgebiet vom 1. Februar 1919 (R.-G.
Bl. S. 174) und der Bekanntmachung des Staatsſekretärs des
Reichswirtſchaftsamtes über Befuügniſſe der Reichsſtelle für
Textilwirtſchaft und der Reichswirtſchaftsſtellen auf dem Tertil
gebiet vom gleichen Tage (R.-G.-Bl. S. 175) üben die Reichs
wirtſchaftsſtellen die ihnen verliehenen Befugniſſe vom
1. März 1919 ab aus.

Nachſtehende Bekanntmachung wird hierdurch mit dem Be
merken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß Zuwiderhand-
lungen gegen fie der Strafvorſchrift des S 83 der Verordnung vom
1. Februar 1919 (R.-G.-Bl, S. 174) unterliegen, ſoweit nicht nach
den allgemeinen Strafgeſetzen höhere Strafen verwirkt find.

J 1.
Von der Bekanntmachung betroffene Gegenſtände.

(Kurz „Deutſcher Wollertrag“ genannt.)
Von dieſer Bekanntmachung werden betroffen: Der geſamte

ollertrag der deutſchen Schafſchuren und das geſamte Woll
gefälle bei den deutſchen Gerbereien (auch das Wollgefälle von
ausländiſchen Fellen, gleichviel, ob die Wolle ſich auf den Schafen,
bei den Schafhaltern oder an ſonſtigen Stellen befindet.

Ausgencmmen von der Bekanntmachung ſind diejenigen
Vorräte an Wolle, welche im Eigentum der Kriegswollbedarf-
Aktiengeſellſchaft, Berlin SW. Dort Hedemannſtr. I1--6, ſtehen.

Beſchlagnahme.
Alle von dieſer Bekanntmachung betroffenen Gegenſtände

werden hiermit beſchlagnahmt, ſoweit ſich nicht aus den nach
kolgenden Beſtimmungen Ausnahmen ergeben.

Wirkung der Beſchlagnahme.
Die Beſchlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme von

eränderungen an den von ihr berührten Gegenſtänden verboten
iſt und rechtsgeſchäftliche Verfügungen über dieſe nichtig ſind.
Den rechts geſchäftlichen Verfügungen ſtehen Verfügungen gleich,
die im Wege der Zwangsvollſtreckung oder Arreſtvollziehung er-
n Trotz der Beſchlagnahme ſind alle Veränderungen und

erfügungen zuläſſig, die auf Grund der nachfolgenden Ve-
ſtimmungen oder mit beſonderer Zuſtimmung der Reichs-
wirtſchaftsſtelle für Wolle, Berlin W. 8, Mohrenſtraße 10,
erfolgen.

g 4.
Schurerlaubnis.

Trotz der Beſchlagnahme iſt das Scheren der Schafe erlaubt,
ofern es nicht zu einer früheren als der in anderen Jahren
iblichen Zeit geſchieht.

8 5.
Waſcherlaubnis.

Trotz der Beſchlagnahme iſt innerhalb 12 Wochen nach dem
e oder Fallen die Ablieferung der Wolle an folgende

irmen:
1. Bremer Wollkämmerei, Blumenthal, Provinz Hannover,
3. n und Kämmerei, Hannover-Döhren,
3. Leipziger Wollkämmerei, Leipzig (Berliner Bahnhof),
4. Hamburger Wollkämmerei, Wilhelmsburg a. d. Elbe,

zum Zwecke des Waſchens geſtattet.
Die Erlaubnis, die Wollen an die vorſtehenden Firmen ab

uliefern, wird mit der Maßgabe erteilt, daß die Reichswirt-ſhaftoſtelle für Wolle das Recht hat, anzuordnen, daß die bei

einer der vorbezeichneten Firmen eingelieferten Wollen an eine
andere der vorbezeichneten Firmen oder an die Firmen:

Bremer Woll-Wäſcherei, Lefum bei Bremen,
Kirchhainer WollWäſcherei, G. m. b. H., Kirchhain N.L.,
Deutſche Wollentfettung A.-G., Oberheinsdorf bei Reihen

bach i. V.,
Woll-Wäſcherei und Karboniſieranſtalt Neuhütte, Gebr.

Lenk, Neuhütte bei Lengenfeld i. V.,
zum Waſchen weitergeſandt werden.

Durch eine derartige Anordnung der Reichswirtſchaftsſtelle
Wolle entſtehen dem Einlieferer der Wolle keine beſonderen

oſten.ß Die Wäſche der Wolle bei den vorbezeichneten Firmen er

folgt zu folgenden von der Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle ihnen
vorgeſchriebenen Bedingungen:

1. Die Wolle iſt frei nächſte Bahnſtation ihres Lagerortes
zu ſenden.

2. Die Firmen ſind verpflichtet, das Waſchen der Wolle zu
den Sätzen von 0,475 Mk. für 1 kg auf gewaſchenes Ge
wicht gerechnet einſchließlich Sortierung bis zu 20 v. H.
Unter und Nebenſorten und 0,05 Mk. für 1 kg Zuſchlag
auf gewaſchenes Gewicht gerechnet bei Sortierung über
20 v. H. Unter und Nebenſorten bei ſofortiger Barzahlung
ohne jeden Abzug zu bewicken. Die Wolle iſt gut ver
packt einzuliefern.

8. Der Waſchlohn iſt vor der
gewaſchenen Wolle zu erſtatten.

4. Die Firmen ſind verpflichtet, die Wolle binnen 8 Wochen
nach Einlieferung fettfrei, das heißt mit einem bei der
Analyſe feſtgeſtellten Fettgehalt von höchſtens 1 v. H., zu
waſchen und das Verkaufsgewicht auf einem Feuchtigkeits-
gehalt von 17 v. H. konditioniert feſtzuſtellen.

Die Firmen unterſtehen der dauernden Ueberwachung der
Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle.

Ablieferung der fertig-

Veräußerungserlaubnis,
Trotz der Beſchlagnahme iſt die Veräußerung und Lieferung

ver Wolle vor ihrer Einlieferung bei einer der im S 5 benannten
Firmen oder innerhalb 10 Wochen nach ihrer Einlieferung gegen
Schlußſchein allgemein erlaubt, mit Ausnahme der Veräußerung
oder Lieferung an Verarbeiter.

Die Kriegswollbedarf Aktiengeſellſchaft, Berlin SW. 18,
Verl. Hedemannſtr. 1-6, nimmt Angebote entgegen:

a) von Schafhaltern in geſchloſſenen Mengen von mindeſtens
3000 kg Rohwelle,

b) von Großhandelsfirmen des deutſchen Wollhandels
welche als ſolche von der Reichswirtſchaftsſtelle für

Wolle bezeichnet und im „Reichsanzeiger“ bekannt gegeben
worden ſind in geſchloſſenen Mengen von mindeſtens
10 000 kg Rohwolle,

c) von ſolchen Perſonen oder Firmen, welche die Reichswirt-
ſchaftsſtelle für Wolle als Bezirksaufkäufer zum Aufkauf
beſchlagnahmter Wolle aus dem Beſitz von Kleinzüchtern
(d. h, Schafhaltern mit einem Beſitz von weniger als
30 Schafen) beſtellt hat.

Die Kriegswollbedarf- Aktiengeſellſchaft ſtellt über jede an ſie
teräußerte Menge der beſchlagnahmten Wolle eine Empfangs
keſcheinigung aus. 67

Nebernahmepreis.
Die Kriegeswollbedarf-Aktiengeſellſchaft, Berkin SW. 48,

Verl. r wird für das nach 8 5 feſtgeſtellte
Verkaufsgewicht reingewaſchener Wolle dem Verkäufer folgenden
Uebernahmepreis zahlen:

A. ſoweit er e in r auf rund nachſtehender
inteilung feſtgeſtellten Uebernahmepreis:Geinhein 220 e

uzüglich einer rämie von sfür vollſchurige Edel-Merinowolle,
r

1.
m e entlicht im Deutſchen Reichsangzeiger“ Nr. 51 vom

rz

AAA Feinheit z a e 238,60 Mr.
AA r 2 2 u 2 2 eA 2 2 r 20,80A bis B e 2 v 2 2 19,60B 2 2 2 2 18,40B bis O 2 2 2 2 17202 a 16c bis D T I 15,J w 2 14,D bis B e 2 e 13,B. e 12,für 1 kg gewaſchener Wolle einſchließlich Waſchlohn.

B. ſoweit er nicht Schafhalter iſt,
den gemäß den unter A getroffenen Beſtimmungen feſt-
geſtellten Uebernahmepreis zuzüglich 3 v. H.

Die Kriegswollbedarf- Aktiengeſellſchaft ſetzt die von ihr zu
237 Preiſe unter Zuziehung einer Sachverſtändigen-
ommiſſion feſt. Sie wird auf die von ihr zu gewährenden

Preiſe vor endgültiger Regelung eine Abſchlagszahlung gewähren.
Anmerkung: Es iſt genau zu beachten, daß die vor

ſtehend feſtgeſehten Uebernahmepreiſe von der Kriegswollbedarf-
Aktiengeſellſchaft höchſtens für die von der Bekanntmachung be
troffenen Gegenſtände erſter Sorte gezahlt werden dürfen.

Für mindere Arten wird die Kriegswollbedarf-Aktiengeſell-
ſchaft entſprechend niedrigere Preiſe zahlen.

S 8.
Meldepflicht und Meldeſtelle.

Soweit die von h Bekanntmachung betroffenen Gegen
ſtände (S 1) nicht innerhalb der im S 5 beſtimmten Frift zum
Waſchen eingeliefert oder nicht innerhalb der im S 6 beſtimmten
Friſt an die Kriegswollbedarf- Aktiengeſellſchaft veräußert wor-
den ſind, unterliegen ſie einer Meldepflicht.

Die Meldungen haben monatlich zu erfolgen und ſind an
die Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle (Statiſtiſche Abteilung),
Berlin W. 8, Mohrenſtroße 10, mit der Aufſchrift „Betrifft Woll
meldung“ verſehen zu erſtatten.

S 9.
Meldepflichtige Perſonen.

Zur Meldung verpflichtet ſind:
1. alle Perſonen, welche Gegenſtände der im F 1 bezeichneten

Art im Gewahrſam haben oder aus Anlaß ihres Handels-
de cder ſonſt des Erwerbs wegen kaufen oder ver
aufen;

2. gewerbliche Unternehmer, in deren Betrieben ſolche Gegen-
ſtände erzeugt oder verarbeitet werden oder bei denen ſich
ſolche unter Zollaufſicht befinden;

3. e nnen, öffentlich-rechtliche Körperſchaften und Ver-
ände.

S 10.
Stichtag und Meldefriſt.

Zu melden iſt der am erſten Tage jedes Monats (Stichtag)
tatſächlich vorhandene Beſtand an meldepflichtigen Gegenſtänden.
Die Meldung iſt bis zum 25. Tage eines jeden Monats zu er-

S 11.
Enteignung.

Diejenigen Mengen VWolle, die nicht innerhalb der im F 5
beſtimmten Friſt zum Waſchen eingeliefert oder innerhalb der
im S 6 beſtimmten Friſt an die Kriegswollbedarf-Aktiengeſell-
ſchaft veräußert ſind, werden enteignet werden.

ſtatten

F 12.
Freigabe.

An Schafhalter werden ohne daß es dazu eines beſonderen
Antrages bedarf zum Zwecke der Selbſtverſorgung je nach
der Schafzahl im eigenen Beſitz des betreffenden Schafhalters
aus dem jährlichen Schuranfall von dieſen Schafen folgende
Mengen Rohweolle (Schmutzwolle) freigegeben, und zwar an
Schafhalter

mit einem Schafbeſtande von
1 Schaf 1 kg Rohgewicht (Srhmuthwolle),
2 Sch a fe n 2
4

5 7 7 4 e8 10 5 v11 50 10 I51-100 I 1 5 I J100—200 90mehr als 200 25I I IDieſe Freigabe iſt an die Bedingung geknüpft, daß die be-
treffenden Schafhalter ihren ſonſtigen geſamten Anfall an Wolle
von eigenen Schafen entſprechend den Anordnungen dieſer Be-
kanntmachung zur Ablieferung bringen. Die freigegebenen
Mengen ſind geſondert von den übrigen zu halten.

Jm übrigen können nach Ablehnung eines Ankaufes durch
die Kriegswollbedarf-Aktiengeſellſchaft, Berlin SW. 48, Verl.
Hedemannſtr. 1--6, 6) für die abgelehnten Mengen Anträge
auf Freigabe geſtellt werden.

Die Anträge ſind (unter genauer Angabe der abgelehnten
Mengen und Einſendung eines Muſters) an die Reichswirtſchafts-
ſtelle für Wolle, Berlin W. 8, Mohrenſtr. 10, zu richten, welche
für die Entſcheidung zuſtändig iſt.

S 13.
Anfragen und Anträge.

Alle auf die vorſtehenden Anordnungen bezüglichen An-
fragen und Anträge ſind an die Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle,
Berlin W. 8, Mohrenſtraße 10, zu richten, am Kopfe des
Schreibens mit der Aufſchrift „Wollbeſchlagnahme“ zu verſehen.

14.

Jn Geltung bleiben alle Ausnahmen von vorſtehenden Be-
ſtimmungen, welche bisher von der Kriegs-Rohſtoff- Abteilung
oder den in den Bekanntmachungen der Kriegs-Rohſtoff- Abteilung
hierzu ermächtigten Stellen bewilligt worden ſind, nebſt den
daran geknüpften Bedingungen.

8 15.
Jnkrafttreten.

Dieſe Bekanntmachung tritt am 1. März 1919 in Kraft.
Berlin, den 1. März 1919.

Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle.
Der Vorſitzende. Avellis.

Bekanntmachung
Nr. W. 30/3. 19.*)

über Beſchlagnahme von Web-, Trikot-, Wirk- und Strickgarnen.
Vom 1. März 1919.

Auf Grund der Verordnung über wirtſchaftliche Maßnahmen
für die Uebergangswirtſchaft auf dem Textilgebiet vom 27. Juni
1918 (R.-G.-Bl. S. 671), der Verordnung über wirtſchaftliche
Maßnahmen auf dem Textilgebiet vom 1. Februar 1919 (R.-G.
Bl. S. 174) und der Bekanntmachung des Staatsſekretärs des
Reichswirtſchaftsamts über Befugniſſe der Reichsſtelle für Textil-
wirtſchaft und der Reichswirtſchaftlsſtellen auf dem t
vom gleichen Tage (R.G.Bl. S. 175) üben die Reichswirtſ fts
ſtellen die ihnen verliehenen Befugniſſe vom 1. März 1919
ab aus.

Nachſtehende Bekanntmachung wird hierdurch mit dem Be
merken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß Zuwiderhand
lungen gegen ſie der Strafvorſchrift des F 8 der Verordnung

vom 1. Februar 1919 (R.- G.Bl. S. 174) unterliegen, ſoweit
nicht nach den allgemeinen Strafgeſetzen höhere Strafen ver
wirkt ſind.

Veröffentlicht im Deutſchen Reichsanzeiger Nr. vi, vom
I. Mära 1919.

S 1.
Von der Bekanntmachung betroffene Gegenfſtände.

Von dieſer Bekanntmachung werden betroffen ſärntliche
Vorräte ungefärbter, gefärbter, melierter (im Nachſtehenden
kurz „Garne“ genannt)

A. Webgarne, Trikotgarne und Wirkgarne (Kammgarn,
Streichgarn, Kammgarn mit Streichgarn gezwirnt), gleichviel,
ob dieſe Garne hergeſtellt ſind aus

t. reiner Wolle, Kamelwolle, Mohär, Alpaka, Kaſchmir, unge
waſchen, rückengewaſchen, fabrikmäßig gewaſchen, karboni-
ſiert, ohne oder mit einem Zuſatz von Kunſtwolle,

2. Spinnſtoffen aus reiner Schafwolle, Kamelwolle, Mohär,
Alpaka, Kaſchmir, alſo Kammzug, Kämmlingen, Abgängen
jeder Art aus Wäſcherei, Kämmerei, Kammgarn- und
Streichgarnſpinnerei, Weberei, Strickerei und Wirkerei,
ohne oder mit einem Zuſatz von Kunſtwolle,

3. Kunſtwolle ohne oder mit Zuſatz irgend welcher anderer
(auch kunſtſeidener) Spinnſtoffe,

4. Miſchungen der unter 1, 2 und 3 genannten Spinnſtoffe,
ohne oder mit einem Zuſatz von Kunſtwolle;

B. Strickgarne (Hand- und Maſchinenſtrickgarne
Kammgarn, Streichgarn, Kammgarn mit Streit
gleichviel, aus welchen der unter A genannten
Garne hergeſtellt find, ohne oder mit einem
wolle oder anderen pflanzlichen Spinnſtoffen.

Nicht betroffen von dieſer Bekanntmachung werden:
1. Von den unter A aufgeführten Web-, Trikot- und Wirk

garnen aller Noppen, Schleifen (Loop-Garne) und ſolche
Garne, welche mit einem oder mehreren aus pflanzlichen
Faſern hergeſtellten Fäden gezwirnt ſind;

2. Von den unter B aufgeführten Strickgarnen
a) alle im Haushalt und in Hausgewerbebetrieben zum

Zwecke der eigenen Verarbeitung befindlichen Mengen,
b) ſämtliche Vorräte, die ſich am 31. Dezember 1915

bereits in Warenhäufern oder in ſonſfigen offenen
Ladengeſchäften zum Kleinverkauf oder zum Verkauf

an Hausgewerbetreibende befanden,
3. diejenigen Garne, die aus Spinnſtoffen, hergeſtellt ſind, die

gemäß 8 7 Abſatz 4 der Bekanntmachung vom 1. März 1919
von der Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle (W. 20/3. 19) als
Auslandsmaterial, das nach dem 1. Dezember 1918 einge
führt worden iſt, auf Antrag freigegeben ſind.

Dieſe Ausnahmen von den Anordnungen dieſer Bekannt
machung greifen jedoch hinſichtlich der in Ziffer 1 bzw. 2b näher
bezeichneten Gegenſtände und Mengen nur dann Platz, wenn

a) die Gegenſtände, welche in Ziffer 2h dieſes Para-
graphen näher „bezeichnet find, zum Kleinverkauf un
mittelbar für die Verarbeitung im Haushalt und zum
Verkauf an Hausgewerbebetriebe auch weiterhin wirk
lich feilgehalten werden,

b) der Verkaufspreis der einzelnen Sorten der in Ziffer 1
und 2b dieſes Paragraphen näher bezeichneten Gegen-
ſtände jeweils nicht höher bemeſſen wird, als der zu
letzt vor dem 1. Dezember 1915 von demſelben Ver-
käufer erzielte Verkaufspreis zuzüglich 20 vom Hundertt

5 2.
Veränßerungsverbot,

Die im S 1 bezeichneten Garne werden hiermit beſchlag
nahmt, ſoweit ſich nicht aus den nachfolgenden Beſtimmungen
Ausnahmen ergeben.

aus
garn gezwirnt),
pinnſtoffe dieſe

Zuſatz von Baum

3.

Wirkung der Beſchlagnahme.
Die Beſchlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme vo

Veränderungen an den von ihr berührten Gegenſtänden ver
boten iſt und rechtsgeſchäftli Verfügungen über ſie nichtig
ſind. Den rechtsgeſchäftlichen Verfügungen ſtehen Verfügungen
gleich, die im Wege der Zwangsvollſtreckung oder Arkreſtvoll
ziehung erfolgen. Trotz der Beſchlagnahme ſind alle Verände-
rungen und Verfügungen zuläſſig, die auf Grund der nach
ſtehenden Beſtimmungen oder mit beſonderer Zuſtimmung der
Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle erfolgen.

S 4.
Veräußerungserlaubnis.

Trotz der Beſchlagnahme iſt die Veräußerung
der beſchlagnahmten Gegenſtände geſtattet:

a) mit beſonderer Genehmigung der Reichswirtſchaftsſtelle
für Wolle, Berlin W. 8, Mohrenſtr. 10, an Verarbeiter;
gegen Belegſchein 5),

b) an die Kriegswollbedarf Aktiengeſellſchaft, Berlin
SW. 48, Verl. Hedemannſtraße 1--6.

Die Kriegswollbedarf- Aktiengeſellſchaft wird über jede an ſie er-
folgte Veräußerung von Garnen einen Veräußerungsſchein in
dreifacher Ausfertigung ausſtellen.

Die Hauptausfertigung hat der Veräußerer an die Reichs-
wirtſchaftsſtelle für Wolle (Statiſtiſche Abteilung) Berlin W. S,
Mohrenſtraße 10, unterſchrieben und mit Firmenſtempel ver-
ſehen, unverzüglich einzuſenden.

Die zweite Ausfertigung behält die Kriegswollbedarf-Aktien-
geſellſchaft, die dritte hat der Veräußerer als Beleg aufzube-

wahren. FVerarbeitungserlaubnis.
Trotz der Beſchlagnahme iſt die Verarbeitung und Ver

wendung der von dieſer Bekanntmachung betroffenen Gegen-
ſtände, zur Herſtellung ſolcher Halb oder Fertigerzeugniſſe ge-
ſtatket, deren Anfertigung nachweislich

a) vor dem Jnkrafttreten dieſer
der Kriegsrohſtoff- Abteilung des
miniſteriums

und Lieferung

Bekanntmachung vow
Preußiſchen Kriegs-

oder
b) nach dem Jnkrafttreten dieſer Bekanntmachung von der

Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle
genehmigt worden iſt.

Der Nachweis dieſer Genehmigung iſt vom Verarbeiter der
Garne durch einen Belegſchein zu führen, der im Falle
des Abſatzes

1a. von der Kriegsrohſtoff Abteilung (Wollbedarfsprü-
fungsſtelle) des Preußiſchen Kriegsminiſteriums oder
im Falle

des Abſatzes
1b. von der Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle mit Geneh-

migungsvermerk verſehen iſt.
S 6.

Enteignung.
Bei Zurückhaltung der von dieſer Bekanntmachung be

troffenen Gegenſtände iſt Enteignung zu gewärlkigen.
S 7.

Freigabe.
Nach Ablehnung eines Ankaufes durch die Kriegswollbedarf

Aktiengeſellſchaft (8 4) können für die abgelehnten Mengen An-
träge auf Freigabe geſtent werden.

Die freigegebenen Mengen find geſondert von den übrigen
zu halten.

Die Anträge ſind (unter genauer Angabe der abgelehnten
Mengen und Einſendung eines Muſters) an die Reichswirt
ſchaftsſtelle für Wolle, Berlin W. 8, Mohrenſtraße 10, zu richten,
welche für die Entſcheidung zuſtändig iſt.

Ferner wird für Garne, die aus dem Auslande einge
worden ſind, die Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle in jedem
auf Antrag Freigabe bewilligen, ſofern ihr der Nachweis
Einfuhr nach dem 1. Dezember 1918 erbracht worden iſt.

S 8.
chung önnen

Ausnahmen von dieſe nntma
Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle bewilligt werden.

rt

lle
der
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9. SAnträge n Anfragen.

eerbet für Garne“ an die Reſchswir ſchafteſteüe für Wole,

Verlin W. 10,n Dieſe i fie hie Ketkhnigutg ben Freigaben ausſchüehech

zuſtändig.
10.

Jn Geltung bleiben alle Ausnahmen von vorſtehenden Be
ſtimmungen, welche bisher von der Kriegs-Rohſtoff- Abteilung
eder den in den Bekanntmachungen der r r
teilung hierzu ermächtigten Stellen bewilligt ſind, nebſt
den daran geknüpften ingungen.

S 11.
Jnkrafttreten.

Dieſe Bekanntmachung tritt am 1. März 1019 in Kraft.
Berlin, den 1. März 10919.

Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle.
Der Vorſitzende:

Avellis.

Bekanntmachung
Nr. V. 20 3. 19.*)

betreffend Beſchlagnahme von reiner Schafwolle, Kamelhaaren,
Mohär, Alpaka, Kaſchmir ſowie deren Halberzeugniſſen und

Abgängen.
Vom 1. März 1919.

Auf Grund der Verordnung über wirtſchaftliche Maßnahmen
für die Uebergangswirtſchaft auf dem Textilgebiet vom 27. Juni
1918 (R.-G.Bl. S. 671), der Verordnung über wirtſchaftliche
Maßnahmen auf dem Textilgebiet vom 1. Februar 1919 (R.-G.
Bl. S. 174) und der Bekanntmachung des Staatsſekretärs des
Reichswirtſchaftsamts über Befugniſſe der Reichsſtelle für Tex
tilwirtſchaft und der Reichswirtſchaftsſtellen auf dem Textil
gebiet vom gleichen Tage (R.- G.Bl. S. 175) üben die Reichs
wirtſchaftsſtellen die ihnen verliehenen Befugniſſe vom
J. März 1919 ab aus.

Nachſtehende Bekanntmachung wird hierdurch mit dem Be
merken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß Zuwiderhand-
lungen gegen ſie der Strafvorſchrift des S 3 der Verordnung
vom 1. Februar 1919 (R.- G.Bl. S. 174) unterliegen, ſoweit
T a den allgemeinen Strafgeſetzen höhere Strafen ver
virkt ſind.

F 1.
Von der Bekanntmachung betroffene Gegenftände.

Von dieſer Bekanntmachung werden betroffen:
a) ungefärbte und gefärbte reine Schafwolle, Kamelhaare,

Mohär, Alpaka, Kaſchmir, ungewaſchen, rückengewaſchen,
fabrikmäßig gewaſchen, karboniſiert, auch in Miſchungen
untereinander oder mit anderen Spinnſtoffen.
ungefärbte und gefärbte Spinnſtoffe aus reiner Schaf-
wolle, Kamelhaar, Mohär, Alpaka, Kaſchmir, alſo Kamm-
zug, Kämmlinge, Abgänge und Abfälle jeder Art dieſer
Spinnftoffe aus Wäſcherei, Kämmerei, Kammgarn- und
Streichgarnſpinnerei, Weberei, Strickerei, Wirkerei oder
ſonſtigen Zweigen der Verabeitung, auch in Miſchungen
untereinander oder mit anderen Spinnſtoffen.

5 2.
Beſchlagnahme,

Alle von dieſer Bekanntmachung betroffenen Gegenſtnude
verden hiermit beſchlagnahmt, ſoweit ſich nicht aus den nach
folgenden Beſtimmungen Ausnahmen ergeben.

S 8.
Wirkung der Beſchlagnahme.

Die Beſchlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme von
Veränderungen an den von ihr berührten Gegenſtänden verboben

b)

Den rechtsgeſchäftlichen Verfügungen ſtehen Verfügungen gleich,
die im Wege der Zwangsvollſtreckung oder Arreſtvollziehung er
folgen. Trotz der Beſchlagnahme ſind alle Veränderungen und
Verfügungen zuläſſig, die auf Grund der nachfolgenden Beſtim
mungen oder mit beſonderer Zuſtimmung der Reichswirtſchafts-
ſtelle für Wolle erfolgen.

Veräußerungserlaubnis.
Trotz der Beſchlagnahme iſt die Veräußerung und Liefe-

cung der von dieſer Bekanntmachung betroffenen Gegenſtände
an die Kriegswollbedarf-Aktiengeſellſchaft, Berlin SW. 48, Verl.
Hedemannſtr. 1--6, erxlaubt.

Ueber jede derartige Veräußerung wird von der Kriegswoll-
bedarf- Aktiengeſellſchaft cin Veräußerungsſchein in dreifacher
Ausfertigung ausgeſtellt.

Die Hauptausfertigung hat der Veräußerer an die Reichs
virtſchaftsſtelle für Wolle (Statiſtiſche Abteilung), Berlin W.
Nohrenſtraße 10, unterſchrieben und mit Firmenſtempel ver-
jehen, unverzüglich einzuſenden.

Die zweite Ausfertigung behält die Kriegswollbedarf-Aktien-
weſelſchaft, die dritte hat der Veräußerer als Beleg aufzube
wahren.

S 5.
Verarbeitungserlaubnis.

Trotz der Beſchlagnahme iſt das Waſchen, Krempeln,
MNiſchen, Färben, Filgen und Verſpinnen ſowie jegliche andere
Art der Verarbeitung und Verwendung der von dieſer Bekannt-
machung betroffenen Gegenſtände zur Herſtellung ſolcher Halb-
oder Fertigerzeugniſſe geſtattet, deren Anfertigung nachweislich.

a) vor dem Jnkrafttreten dieſer Bekanntmachung von der
Kriegs-Rohſtoff- Abteilung des Preußiſchen Kriegsminiſte-
riums oder
nach dem Jnkrafttreten dieſer Bekanntmachung von der
Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle genehmigt worden iſt.

Der Nachweis dieſer Genehmigung iſt vom Verarbeiter der
eliee durch einen Belegſchein zu führen, der im Falle des
Abſatzes

1a von der Kriegs-Rohſtoff- Abteilung (Wollbedarf-Prüfungs-
ſtelle) des Preußiſchen Kriegsminiſteriums, oder im Falle
des Abſatzes

1b von der Reichswirtſchaftsſtelle für
gungsvermerk verſehen iſt.

Anmerkung: Vordrucke der Belegſcheine ſind bei der Reichs
virtſchaftsſtelle für Wolle, Berlin W. 8, Mohrenſtraße 10, anzu-

b)

Wolle mit Genehmi-

fordern. Die Anforderung iſt mit deutlicher Unterſchrift, ge-
nauer Adreſſe und Firmenſtempel zu verſehen.

8 6.
Enteignung.

Bei Zurückhaltung der von dieſer Bekanntmachung betroffe-
en Gegenſtände iſt Enteignung zu gewärtigen.

F T.
Freigabe.

Nach Ablehnung eines Ankaufs durch die Kriegswollbedarf-
ſ.-G. 4) können für die abgelechnten Mengen Anträge auf
gFreigabe geſtellt werden.

Die freigegebenen Mengen ſind geſondert von den übrigen
zu halten.

Die Anträge ſind (unter genauer Angabe der abgelehnten
Mengen und Einſendung eines Muſters) an die Reichswirt-
ſhaftsſtelle für Wolle, Berlin W. 8, Mohrenſtraße 10, zu richten,
welche für die Entſcheidung zuſtändig iſtFerner wird für von dieſer e fannimachung betroffene
Segenſtände, die aus dem Auslande eingeführt worden ſind, die

Veröffentlicht im Deutſchen Reichsanzeiger Nr. 51 vom
März 1919.

x

Ausgenommen von den Anordnungen dieſer Bekannt-
machung ſind Wollen der deutſchen und das Wollge
fälle bei den deutſchen Gerbereien das Wollgefälle von
ausländiſchen Fellen); auf dieſe findet die n h her
Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle Nr. W. 10.73. 19. vom 1. März
1919, betreffend Beſchlagnahme und Beſtandserhebung der deut
ſchen Schafſchur und des Wollgefälles bei den deutſchen Gerbe
reten, Anwendung.

Bei der Verarbei und Verwendung dieſer Wollen iſt
edoch ebenfalls der Nachweis der Verwendung nach Maßgabe

Belegſchein zu8 5, Abſatz 2 dieſer Bekanntmachung du
erbringen.

Ausnahmen von dieſer Bekanntmachung können außerdem
von der Reichswirtſchaftsftelſe für Wolle bewilligt werden.

S O.
Anfragen und Anträge.

Anfragen oder Anträge, welche dieſe Bekanntmachung be
treffen, ſind mit der Kopfſchrift „Spinnverbot“ an die Reichs

für Wolle, Berlin W. 8, Mohrenſtraße 10, zu
ri

S 10.
Jn Geltung bleiben glle Ausnahmen von vorſtehenden Be

ſtimmungen, welche bisher von der Kriegs-Rohſtoff- Abteilung
oder den in den Bekanntmachungen der Kriegs-Rohſtoff- Abtei-
lung hierzu ermächtigten Stellen bewilligt worden ſind, nebſt
den daran geknüpften Bedingungen.

S 11.
Jnkrafttreten.

Dieſe Bekanntmachung tritt am 1. März 1919 in Kraft.
Berlin, den 1. März 1919.

Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle.
Der Vorſitzende Avellis,

Bekanntmachung
Nr. W. 40.3. 19.*)

über Beſchlagnahme und Beſtandserhebung von Torffaſern
(Blattſcheiden von Eriophorum).

Vom 1. März 1919.
Auf Grund der Verordnung über wirtſchaftliche Maßnahmen

für die Uebergangswirtſchaft auf dem Textilgebiet vom 27. Juni
1918 (R.- G.Bl. S. 671), der Verordnung über wirtſchaftliche
Maßnahmen auf dem Textilgebiet vom 1. Februar 1919 (R.G.
Bl. S. 174) und der Bekanntmachung des Staatsſekretärs des
Reichswirtſchaftsamts über Befugniſſe der Reichsſtelle für Textil-
wirtſchaft und der Reichswirtſchafteſtellen auf dem Textilgebiet
vom gleichen Tage (R.- G.Bl. S. 175) üben die Reichswirktſchafts
ſtellen die ihnen verliehenen Befügniſſe vom 1. März 1919 ab aus.

Nachſtehende Bekanntmachung wird hierdurch mit dem Be
merken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß Zuwiderhand-
lungen gegen ſie der Strafvorſchrift des 8 3 der Verordnung vom
1. Februar 1919 (R.- G.Bl. S. 174) untevrliegen, ſoweit nicht nach
den allgemeinen Strafgeſetzen höhere Strafen verwirkt ſind.

1

Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle in jedem Falle
ewilligen, ſofern ihrFreigabe be der Nachweis derdem 1. erbracht worden iſt.

8.Auhn nen.

Von der Beſchlagnohme betroffene Gegenſtände.
Von dieſer Bekanntmachung betroffen ſind alle Torffafern

(Blattſcheiden von Eriophorum), ſoweit ſie mit der Hand ge-
ſammelt oder mechaniſch ausgeſondert worden ſind, gleichviel in
welchem Zuſtand der Vertkorfung ſie ſich befinden,

S 2. rBeſchlagnahme.
Alle von dieſer Bekanntmachung betroffenen Gegenſtände

werden hiermit beſchlagnahmt, ſoweit ſich nicht aus den nach
ergeben.nden imm n Ausnahmeniſt und rechtsgeſchäftliche Verfügungen über dieſe nichtig ſind. folgenden Beſtimmung

3.

Wirkung der Beſchlagnahme.
Die Beſchlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme von

Veränderungen an den von ihr berührten Gegenſtänden verboten
iſt und rechtsgeſchäftliche Verfügungen über dieſe nichtig ſind.
Den rechts geſchäftlichen Verfügungen ſtehen Verfügungen gleich,
die im Wege der Zwangsvollſtreckung oder Arveſtvollziehung er
folgen. Trotz der Beſchlagnahme ſind alle Veränderungen und
Verfügungen zuläſſig, die auf Grund der nachfolgenden Beſtim
mungen oder mit beſonderer Zuſtimmung der Reichswirtſchafts
ſtelle für Wolle, Berlin W. 8, Mohrenſtraße 10, erfolgen.

4g 4.
Veräußerungs- und Ablieferungserlaubnis für nicht aufbereitete

Torffaſern.
Trotz der Beſchlagnahme wird die Veräußerung und Ab

lieferung der nicht aufbereiteten Torffaſermengen an die nach
ſtehenden Aufbereitungsanſtalten, nämlich

1. Torfverwertung Poggenmoor, Eduard Dyckerhoff G. m. b.
H., Poggenhagen b. Neuſtadt a. Rübenberge,

2. Nordoeutſche Torfmoorge fellſchaft Triangel bei Gifhorn,
3. Gräfl. von Landsberg'ſche Torfſtreufabrik G. m. b. H.,

Velen i. Weſtf.,
4. Torfwerke Agilla G. m. b. H., Abt. Dirſchau i. Weſtpr.,
5. Baumwollſpinnerei Kolbermoor, Oberbahern,
6. Jakob Breyvogel, Kaiſerslautern,

geſtattet.
Der Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle ſteht das Recht zu,

weitere Aufbereitungsanſtalten, die zur Aufnahme und zum
Ankauf beſchlagnahmter Torffaſern berechtigt ſind, zu beſtimmen.
Die Namen dieſer Aufbereitungsanſtalten werden im Reichs
anzeiger bekanntgegeben.

Ferner iſt trotz der Beſchlagnahme die Ablieferung der ab
ſichtlich angeſammelten und nicht aufbereiteten Torffaſermengen
an die von der Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle zur Annahme
beſonders ermächtigten Sammelſtellen zum Zwecke der Veräuße-
rung und Ablieferung an die vorbezeichneten oder an die von der
Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle noch zu beſtimmenden Auf-
bereitungsanſtalten geſtattet.

Die zur Annahme beſchlagnahmter Torffaſern berechtigten
Sammelſtellen werden von der Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle
mit einem Ausweis verſehen; ihre Namen werden im Reichs
anzeiger bekanntgegeben.

8 5.
Veränßerungspreis für micht aufbereitete Torffaſern.

Die Aufbereitungsanſtalten ſind von der Reichswirtſchafts-
ſtelle für Wolle verpflichtet worden, für die gemäß W A ver
äußerten Mengen unmittelbar oder durch Vermittlung der
Sammelſtellen oder deren Beauftragte an die Ablieferer der
gemäß S 4 abgelieferten Mengen einen Uebernghmepreis von
25 Mk. für 1 chm geſammelter Torffaſern zu zahlen.

Dieſer Preis verſteht ſich für geſammelte Torffaſern auf
dem Wagen gemeſſen oder bei Schüttung von mindeſtens m
Höhe und 1 m Breite, frei Sammelſtelle oder frei der von dieſer
bezeichneten Verladeplätze, unter der Vorausſetzung, daß die Torf
faſern ohne erhebliche Beimiſchung von nichtfaſfrigen Beſtand-
teilen abgeliefert werden und den bei allen zugelaſſenen Auf
bereitungsanſtalten, Sammeſtellen oder Ladeplätzen ausliegenden
Proben entſprechen.

Dieſe Proben ſind als ſolche von der Moorverſuchsſtation in
Bremen oder Moorkulturanſtalt in München kenntlich gemacht.

Bei erheblicher Beimiſchung von nichtfaſrigen Beſtandteilen
oder bei ſonſtigen erheblichen Abweichungen von den Proben iſt
ein entſprechender Preisabzug zuläſſiKommt eine Einig zwiſchen Aübli ern und Sammel

ſtellen über den h ſo hat die
1

Versffentlicht im De NReichsanze v vomS e

n d Preisangevot derjentgen Aufberertungsanſtalt,
an die Veräußerung erfolgen ſoll, einzuholen. Iſt der
Veräußerer mit dem von der Aufbereitungsanſtalt en
Ue l is nicht einverſtanden, kann auf ſeinen Wunſch
die Preisfeſtſetzung durch die Moorverſuchsſtation Bremen oder
die Moorkulturanſtalt München erfolgen. Er hat ſich gegenüber
der angerufenen Stelle zu verpflichten, die Koſten der Feſtſtellung
des Ueber reiſes zur Hälfte zu übernehmen; die andere
Hälfte wird von der Aufbereitungsanſtalt übernommen

Die Aufbereitungsanſtalten ſind von der Reichswirtſchafts
lle für Wolle verpflichtet worden, den Sammelſtellen im Falle

er Veräußerung der angeſammelten Mengen durch die Ab
lieferer an die Aufbereitungsanſtalten für die Organiſation der
Sammlung, Abnahme, Bewertung, Aufbewahrung, pflegliche Be
handlung, Verpackung und Verladung der bei den Sammelſtellen
angelieferten Torffaſern eine Gebühr von 5 Mk. für 1 cbm zu
zahlen, ſoweit dieſe den für die Feſtſetzung des Uebernahme
preiſes von 25 Mk. für 1 cbm geſammelter Torffaſern geltenden
Beſtimmungen entſprechen.

Bei-, Minderung des Uebernahmepreiſes unter 25 Mk. für
1 cbm ermäßigt ſich dieſe Gebühr verhältnismäßig,

8 6.
Aufbereitungserlaubnis.

Trotz der Beſchlagnahme iſt die Aufbereitung der Torffaſern
den gemäß 8 4 zugelaſſenen Aufbereitungsanſtalten zu den
dieſen Firmen vorgeſchriebenen Bedingungen und Zwecke geſtattet.

Die Aufbereitungsanſtalten unterſtehen dauernder Ueber
wachung.

S T.
Veräußerungserlaubnis für aufbereitete Torffaſern.

Trotz der Beſchlagnahme dürfen die gemäß S 4 zugelaſſenen
Aufbereitungsanſtalten die Torffaſern nach ihrer Aufbereitung
an die Kriegswollbedarf-Aktiengefellſchaft, Berlin SW. 48, Verl,
Hebemannſtraße 1--6, veräußern und abliefern,

S 8.
Meldepflicht, Meldeſtelle und Enteignung.

Beſchlagnahmte Torffaſern 1) von mindeſtens 5 chm
Menge, die

a) nicht ſpäteſtens ſechs Wochen nach dem Anſammeln dieſer
Menge an eine der gemäß S 4 zugelaſſenen Aufbereitungs-
anſtalten veräußert worden find, oder

b) ſich im Gewahrſam der gemäß S 4 zugelaſſenen Aufberei-
tungsanſtalten befinden,

unterliegen der Meldepflicht
Die Meldungen haben monatlich zu erfolgen und ſind an die

Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle (Statiſtiſche Abteilung), Berlin
W. 8, Mohrenſtraße 10, mit der Aufſchrift: „Betrifft Torffaſer
meldung“ zu erſtatten.

Hinſichtlich der gemäß F 8, Ziffer a, meldepflichtig geworo
denen Mengen iſt Enkeignung zu gewärtigen.

S 9.
Zur Meldung der meldepflichtigen Gegenſtände (S 8) ſind

verpflichtet:
1. Perſonen, die ſolche Gegenſtände im Gewahrſam oder

aus Anlaß ihres Handelsbetriebes oder ſonſt des Erwerbs
wegen kaufen oder verkaufen;

2. landwirtſchaftliche oder gewerbliche Unternehmer, in deren
Betrieben ſolche Gegenſtände erzeugt oder verarbeitet
werden
h riknen, öffentlich-rechtliche Körperſchaften und Vere,

S 10.
Stichtag und Meldepflicht.

Zu melden iſt der am erſten Tage jedes Monats tatſächlich
vorhandene Beſtand an meldepflichktigen Gegenſtänden (S 8). Digt
Meldung iſt bis zum 10. eines jeden Monats zu erſtatten.

e 11.
Anfragen und Anträge.

Alle Anfragen und Anträge, welche dieſe Bekanntmachungen
betreffen, insbeſondere auch Freigabeanträge, ſind an die Reichs
wirtſchaftsſtelle für Wolle, Berlin W. 8, Mohrenſtraße 10, zu
richten, welche für die Entſcheidung zuſtändig iſt.

12
In Geltung bleiben alle Ausnahmen von vorſtehenden Be

ſtimmungen, welche bisher von der Kriegs-Rohſtoff- Abteilung
oder den in den Bekanntmachungen der Kriegs-Rohſtoff- Abteilung
hierzu ermächtigten Stellen bewilligt worden ſind, nebſt den daran
geknüpften Bedingungen.

s 13.
Jnkrafttreten.

Dieſe Bekanntmachung tritt am 1. März 1919 in Kraft.
Berlin, den 1. März 1919.

Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle.

Der Vorſitzen de:
Avellis.

Bekanntmachung
Nr. W. 5053. 19

betreffend Beſchlagnohme und Meldepflicht von geſammelten
rohen Menſcheuhgaren.

Vom 1. Mürz 1919.,
Auf Grund der Verordnung über wirtſchaftliche Maßnahmen

7 die Uebergangswirtſchaft auf dem Textilgebiet vom
27. Juni 1918 (R.-G.-Bl. S. 671), der Verordnung über wirt
ſchaftliche Maßnahmen auf dem Textilgebiet vom 1. Februar 1919
R. G.Bl. S. 174) und der Bekanntmachung des Staatsſekretärs

des Reichswirtſchaftsamts über Befugniſſe der Reichsſtelle für
Textilwirtſchaft und der Reichswirtſchaftsſtellen auf dem Textil-
gebiet vom gleichen Tage (R.- G.Bl. S. 175) üben die Reichs
wirtſchaftsſtellen die ihnen verliehenen Befugniſſe vom 1. März
1919 ab aus.

Nachſtehende Bekanntmachung wird hierdurch mit dem Be-
merken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß Zuwiderhand-
lungen gegen ſie der Strafvorſchrift des F 8 der Vreordnung vom
1. Februar 1919 (R.-G.-«Bl. S. 174) unterliegen, ſoweit nicht
nach den allgemeinen et höhere Strafen verwirkt ſind.

Von der Bekanntmachung betroffene Gegenſtände.
Von dieſer Bekannkmachung werden betroffen:
1. geſammelte rohe Frauenhaare,
2. Chineſenhaare

jeder Art und jeder Herkunft, einſchließlich Stumpfen, Kamm-
zug, Kämmlingen, Abfällen und Abgängen.

Die von einer Frau geſammelten eigenen Haare werden,
ſolange ſie ſich im Beſitz dieſer Frau befinden, von der Bekannt
machung nicht betroffen. v

Beſchlagnahme.
Alle von der Bekanntmachung betroffenen Gegenſtände wer-

den hiermit beſchlagnahmt.

Wirkung der Beſchlagnahme.
Die Beſchlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme von

Veränderungen an den von ihr berührten Gegenſtänden ver-
boten iſt und rechtsgeſchäftliche Verfügungen über ſie nichtig
ſind. en rechts geſchäftlichen Verfügungen ſtehen Verfügungen
gleich, die im Wege der Zwangsvollſtreckung oder Arreſtvoll
ziehung erfolgen.

4.
Veräußerungs- und Lieferungserlaubnis.

Trotz der Beſchlognahme iſt die Veräußerung und Lieferung
der beſchlagnahmten Gegenſtände erlaubt, jedoch mit folgenden
Einſchränkungen:

Veröffentli im Deutſchen Reichsanzeiger“ Nr. b1,vom 2 Nee o ſche Hhangetg



1. Erreichen die durch dieſe Bekanntmachung beſchlag-
e Gegenſtände eines eine Menge von 1 kg,

e aus Arten beſchlagnahmten Gegenſtändeeſe Menge zuſammenſetzt, ſo iſt u Veräußerung und

Lieferung nur geſtattet:
a) an den bilmachungsausſchufßß vom Roten Kreuz der

t r eutſche Frauenhaarſammlung, Magde
eydeckſtr. 5;e V 3b) an die nakſtehenden Firmen:

J. Bergmann Co., Laupheim in Württemberg,
Karl Both, Wetzlar,

Deutſche Haarinduſtrie, Berlin, Potsdamer Str. 188,
Artur Eck, G. m. b. H., Dresden,
jranz Freund, Leinefelde,
tto Geber Co., Hamburg,

d A. Jacobi, Mannheim,
raft Buß, Wetzlar,

Arno Lenk, Magdeburg,
10. Maniel K Co., Mannheim,
11. Joſef Nägele, Köln am Rhein,
12. Auguſt Orlob II, Leinefelde,
18. Sächſiſche Zopffabrik und Haargroßhandlung Alban

Männel, Ortmannsdorf im Erzgebirge,
14. Franz Stöher, Rothenkirchen im Vogtland,
15. Edmund Weiß, Dresden,

16. J. W. Zimmer, Frankfurt am Main,
17. Chr. Doering, Mühlhauſen i. Thür., Margaretenſtr. 25,
18. Adam Hentrich, Leinefelde,
19. Philipp Kullmann, Leinefelde,
20. Ferd. Müller K Co., Jnh. Friedr.

Berlin W. 85, Potsdamer Straße,
21. Hermann Singer, Rothenkirchen im Vogtland,
22. Guſtav Herzig, Schwetzingen,
23. Max Mehlhorn, Leipzig, Hainſtraße 3;c) an diejenigen Firmen oder Rerſonen, welche die von ihnen

erworbenen, beſchlagnahmten Gegenſtände an die unter b
enannten Firmen liefern, ſofern ſie einen dahingehenden
usweis von der Reichswirtſchaftsſtelle für Waolle,

Berlin W. 8, Mohrenſtraße 10, erhalten haben;
d) an weitere Firmen oder Perſonen, die von der Reichs

wirtſchafteſtelle für Wolle bezeichnet werden. Die Namen
dieſer Firmen oder Perſonen werden im „Reichsanzeiger“
bekanntgegeben.

2.Die Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle iſt berechtigt, die Zu
laſſung zum Ankauf aufzuheben. Die Aufhebung wird im
„Reichsanzeiger“ bekanntgegeben.

Die nach den vorſtehenden Beſtimmungen erlaubte Ver-
äußerung und Lieferung iſt nur zuläſſig, falls die gezahlten
Preiſe 20 Mark für 1 kg nicht überſteigen und die Preisberech-
nung nach Gewichtseinheit erfolgt.

4. Der zu 1a genannte Mobilmachungsausſchuß vom Roten
Kreuz, ſowie die Ih--d bezeichneten Firmen oder Perſonen
dürfen die beſchlagnahmten Gegenſtände lediglich an die Ver
einigung des Wollhandels, Leipzig. Fleiſcherplatz 2—5, veräußern

und liefern. s
Sortier- und Verarbeitungserlaubnis.

Trotz der Beſchlagnahme iſt den im S 4 unter 1b und d ge
nannten Firmen oder Perſonen geſtattet, von den beſchlag
nahmten Gegenſtänden bis zu 25 v. H. ihres jeweiligen Be
ſtandes auszuſortieren, zu präparieren oder in anderer Weiſe zu
verarbeiten. Dieſe Verarbeitungserlaubnis findet jedoch keine
Anwendung auf Abgänge oder Abfälle, die ſich beim Nach-
ſortieren, Präparieren oder Verarbeiten dieſer 25 b. H. ergeben.

Die auf Grund der vorſtehenden Vorſchrift ausſorkierte,
räparierte oder verarbeitete Menge unterliegt nicht mehr der
ſchlagnahme. 46

Meldepflicht und Meldeſtelle.
Die beſchlagnahmten Gegenſtände unterliegen einer Melde-

pflicht, ſofern die Geſamtmenge bei einer zur Meldung ver
pflichteten Perſon uſw. 7) mindeſtens 1 kg beträgt.

Die Meldungen haben monatlich zu erfolgen und ſind an die
Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle (Statiſtiſche Abteilung), Ber
lin W. 8, Mohrenſtraße 10, mit der Aufſſchrift:
Menſchenhaarmeldung“ zu erſtatten.

O r e h

Haſenmeyer,

S T.
Meldepflichtige Perſonen.

Zur Meldung verpflichtet ſind:
1. alle Perſonen, die meldepflichtige Gegenſtände im Ge-

wahrſam haben;
2. gewerbliche und landwirtſchaftliche Unternehmer;
8. öffentlich-rechtliche Körperſchaften und Verbände.
Meldepflichtige Vorräte, die ſich am Stichtage 8) nicht im

Gewahrſam des Eigentümers befinden, ſind ſowohl von dem
Eigentümer als auch von demjenigen zu melden, der ſie an
dieſem Tage im Gewahrſam hat (Lagerhalter uſw.).

8 8.
Stichtag und Meldepflicht.

Für die Meldepflicht iſt bei den Meldungen der bei Beginn
s 15. eines jeden Monats (Stichtag) tatſächlich vorhandene
eſtand maßgebend. Die Meldungen ſind bis zum 25. Tage eines

ieden Monats zu erſtatten.
8 9.

Meldeſcheine.
Die Meldungen haben auf den vorgeſchriebenen Melde

ſcheinen zu erfolgen, die bei der Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle,
Berlin W 8, Mohrenſtraße 10, anzufordern ſind.

Die Anforderung der Meldeſcheine iſt mit deutlicher Unter
ſchrift (möglichſt auch Firmenſtempel) und genauer Anſchrift zu
verſehen. Der Meldeſchein darf zu anderen Mitteilungen als
zur Beankwortung der geſtellten Fragen nicht verwendet werden.

Von den erſtatteten Meldungen iſt eine zweite Ausfertigung
(Abſchrift, Durchſchrift, Kopie) von dem Meldenden bei ſeinen
Geſchäftspapieren zurückzubehalten. J

10.
Lagerbuch und Auskunftserteilung.

Jeder Meldepflichtige (S 7) hat für die der Meldepflicht
Anterliegenden Gegenſtände (S 6) ein Lagerbuch zu führen, aus
dem jede Aenderung in den Vorratsmengen und ihre Verwen-
dung erſichtlich ſein müſſen. Jnſoweit der Meldepflichtige bereits
ein derartiges Lagerbuch führt, braucht ein beſonderes nicht ein-

erichtet zu werden. Beauftragten der Reichswirtſchaftsſtellefür Wolle iſt die Prüfung des Lagerbuchs, der Geſchäftsbriefe
und Geſchäftsbücher ſowie Beſichtigung und Unterſuchung der
Békriebseinrichtungen und Räume zu geſtatten, in denen melde-
pflichtige Gegenſtände gelagert, feilgehalten werden oder zu ver

muten ſind. 41 1.
Enteignung.

Bei Zurückhaltung der meldepflichtigen,
Gegenſtände iſt Enteignung zu gewärtigen.

8 12.
Ausnahmen.

Ausnahmen von den Vorſchriften der Beſchlagnahmebeſtim-
mungen können von der Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle be-
willigt werden. 8 13.

Anfragen und Anträge.
Anfragen und Anträge, welche dieſe Bekanntmachung oder

Hie zu ihr ergehenden Ausführungsbeſtimmungen betreffen, ſind
an die Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle, Berlin W. 8, Mohren
e 10, zu richten und am Kopf des Schreibens mit der Auf
chrift: „Betrifft Menſchenhaarbeſchlagnahme“ zu verſehen.

g 14.
Jn Geltung bleiben alle Ausnahmen von vorſte enden Be

Utimmungen, welche bisher von der KriegsRohſtoff- Abteilung

beſchlagnahmten

„Betrifft

S

oder den in den Bekanntmachungen der Kriegs-Roh toffAbtei
lung hierzu ermächtigten Stellen bewilligt worden ſind, nebſt
den daran geknüpften Bedingungen.

g 15.
Jnkrafttreten.

Dieſe Bekanntmachung tritt am 1. März 10919 in Kraft.
Berlin, den 1. März 1919.

Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle.
Der Vorſitzende:

Avellis.

Bekanntmachung
Nr. T. 20.*)

über Beſtandserhebung von tieriſchen und pflanzlichen Spinn
ſtoffen (Wolle, Baumwolle, Flachs, Ramie, Hanf, Jute) und

daraus hergeſtellten Garnen und Seilfäden.
Vom 1. März 1919.

Auf Grund der Verordnung über wirtſchaftliche Maßnahmen
für die Uebergangswirtſchaft auf dem Textilgebiet vom 27. Juni
1918 (R.-G.-Bl. S. 671), der Verordnung über e r e
Maßnahmen auf dem Textilgebiet vom 1. Februar 1919 (R.-«G.
Bl. S. 174) und der Bekanntmachung des Staatsſekretärs des
Reichswirtſchaftsamts über Befugniſſe der Reichsſtelle für
Textilwirtſchaft und der Reichswirtſchaftsſtellen auf dem Textil
gebiet vom gleichen Tage (R.- G.Bl. S. 175) üben die Reichs
wirtſchaftsſtellen die ihnen verliehenen Befugniſſe vom 1. März
1919 ab aus.

Nachſtehende Bekanntmachung wird hierdurch mit dem Be
merken FJur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß Zuwiderhand
lungen gegen ſie der Strafvorſchrift des 88 der Verordnung vom
1. Februar 1919 (R.- G.Bl. S. 174) unterliegen, ſoweit nicht
nach den allgemeinen Strafgeſetzen höhere Strafen verwirkt ſind.

8 1.
Meldepflicht.

Die von dieſer Bekanntmachung vbetroffenen Perſonen uſw.
(meldepflichtige Perſonen) unterliegen hinſichtlich der von dieſer
Bekanntmachung betroffenen Gegenſtände (meldepflichtige Gegen
ſtände) einer monatlichen Meldepflicht.

S 2.
Meldepflichtige Gegenſtände.

Meldepflichtig ſind:
a) ſämtliche unverarbeiteten und in Verarbeitung befindlichen

Vorräte der nachſtehend näher bezeichneten tieriſchen und
pflanzlichen Spinnſtoffe;

b) ſämtliche aus dieſen tieriſchen und pflanzlichen Spinn
ſtoffen ſowie aus Kunſtwolle hergeſtellten Garne und
Seilfäden;
Abſchnitte, Abgänge und Abfälle jeder Art von nach
bezeichneten Fellen und Pelzen, und zwar in der in den

amtlichen Meldeſcheinen vorgeſehenen Einteilung.
Gruppe 1. (Meldeſchein 1.)

Ungefärble und gefärbte reine Schafwolle, Kamelhaare,
Mohär, Alpaka, Kaſchmir, ungewaſchen, rückengewaſchen,
fabrikmäßig gewaſchen, karboniſiert, auch in Miſchungen
untereinander oder mit anderen Spinnſtoffen;

2. ungefärbte und gefärbte Spinnſtoffe aus reiner Schaf
wolle, Kamelhaar, Mohär, Alpaka, Kaſchmir, alſo Hamm-
zug, Kämmlinge, Abfälle und Abgänge jeder Art dieſer
Spinnſtoffe aus Wäſcherei, Kämmerei, Kammgarn- und
Streichgarnſpinnerei, Weberei, Strickerei, Wirkerei oder
anderen Betriebsarten, auch in Miſchungen untereinander
oder mit anderen Spinnſtoffen;

3. ſonſtige Tierhaare jeder Art, auch in Miſchungen unter-
einander oder mit anderen Spinnſtoffen;

4. Abfälle und Abgänge jeder Art der unter Ziffer 3 ge
nannten Gegenſtände aus Spinnerei, Weberei, Filzerei
oder anderen Betriebsarten;

5. Abſchnitte und ſonſtige Abgänge und Abfälle jeder Art von
Wollfellen, Haarfellen und Pelzen jeder Art.

B. Sämtliche Webgarne, Trikotgarne und Wirkgarne (Kamm-
garn, Streichgarn, Kammgarn mit Streichgarn gezwirnt), gleich-
viel, ob dieſe Garne hergeſtellt ſind aus:

1. reiner Schafwolle, Hamelhaar, Mohär,
ungewaſchen, rückengewaſchen, fabrikmäßig
karboniſiert oder mit Zuſatz von Kunſtwolle;

2. Spinnſtoffen aus reiner Schafwolle, Kamelhaar, Mohär,
Alpaka, Kaſchmir, alſo Kammzug, Kämmlingen, Abgängen
jeder Art aus Wäſcherei, HKämmerei, Kammgarn- und
Streichgarnſpinnerei, Weberei, Strickerei, Wirkerei oder
anderen Betriebsarten, ohne oder mit Zuſatz von Kunſt-
wolle;

3. Miſchungen der unter 1 und 2 genannten Spinnſtoffe,
ohne oder mit Zuſatz vorn Kunſtwolle.

C. Sämtliche Strickgarne, Hand und Maſchinenſtrickgarne
aus Kammgarn, Streichgarn, Kammgarn mit Streichgarn ge
zwirnt, gleichviel aus welchem der unter B genannten Spinn-
ſtoffe dieſe Garne hergeſtellt ſind, ohne oder mit Zuſatz von
Baumwolle oder anderen pflanzlichen Spinnſtoffen.

D. Sämtliche Web-, Trikot-, Wirk- und Strickgarne aus
Kunſtwolle ohne oder mit Zuſatz anderer (auch kunſtſeidener)
Spinnſtoffe ſowie deren Abfälle und Abgänge, ſoweit ſie nicht
unter A bis C oder (wegen eines Zuſatzes von baumwollhaltigen
Svinnſtoffen) unter Gruppe 2 oder (wegen eines Zuſatzes von
Baſtfaſerrohſtoffen) unter Gruppe 3 fallen.

Gruppe 2. (Meldeſchein 2.)
A. Baumwolle, Linters, Baumwollabgänge, Baumwollabfälle

aller Art, einſchließlich Webereikehricht, auch mit anderen Spirin-
ſtoffen (Wolle, Kunſtwolle, Kunſtbaumwolle uſw.) gemiſcht,
gleichviel ob ſie in der Spinnerei, Zwirnerei, Weberei, Wirkerei
oder Strickerei, beim Bleichen, Veredeln oder Ausrüſten anfallen
und ob ſie verſpinnbar ſind oder nicht.

B. Sämtliche baumwollenen und baumwollhaltigen Garne,

C

Alpaka, Kaſchmir,
gewaſchen,

Zwirne, Garn und Zwirnabfälle, Putzfäden, Reinfäden und
dergl., gleichviel ob der Baumwollgehalt auf der Verwendung der
unter A genannten Baumwollſpinnſtoffe, auf den Zuſatz von
Kunſtbaumwolle oder baumwollhaltiger Kunſtwolle oder auf
ſonſtigen Urſachen beruht.

Gruppe 3. (Meldeſchein 3.)
A. Baſtfaſerrohſtoffe im Sinne der Bekanntmachung

Nr. BAST 10 über Beſchlagnahme, Verwendung und Veräuße-
rung von Flachs und Hanfſtroh, Baſtfaſern uſw., vom 1. März
1919, geknickt, geſchwungen, gebrochen, gehechelt und als Werg
oder als beſchlagnahmter Abfall.

B. Garne, Webzwirne und Seilfäden, ganz oder teilweiſe
aus Baſtfaſern hergeſtellt.

Zu a, b und c.
Meldepflichtig ſind nicht nur die frei erworbenen, ſondern

auch die zugewieſenen Beſtände.
Vorräte, die von Behörden bereits beſchlagnahmt worden

ſind, unterliegen ebenfalls der Meldepflicht. Jn dieſem Falle iſt
im Meldeſchein zu vermerken, daß und durch welche Stelle eine
Beſchlagnahme erfolgt iſt.

Wolle auf dem Fell iſt nicht zu melden, ſoweit es ſich nicht
um Abſchnitte, ſonſtige Abgänge oder Abfälle der in Gruppe 1
A b bezeichneten Art handelt.

Bei den von dieſer Bekanntmachung betroffenen Gegen
ſtänden beſteht eine Meldepflicht für jede Menge, ohne Rückſicht
auf Mindeſtvorräte.

Eine ſchätzungsweiſe Angabe des Gewichts iſt bei Spinn
ſtoffen nur für in Verarbeitung befindliche Mengen zuläſſig, bei
allen anderen von dieſer Bekanntmachung betroffenen Gegen

1. Mä
egentti h im Deutſchen Reichsanzeiger Nr, 51 vom

ra

Garne ſind meldepflichtig.
Dagegen ſind ni

Jn

Stopſ
baumwollenen Spinnſtoffen,

und Häkelgarne aus Baumwolle oder
ſoweit ſie am Stichtage in

andere Wer Aufmachung für den Kleinverkauf vor
nden waren. Strick-, Stopf- und Häkelgarie aus

Wolle oder mit einem Zuſatz von Wolle ſind dagegen in
jeder Menge und Aufmachung meldepflichtig.

3. Garne im Beſitz von Haushaltungen für den Hausgebrauch.
4. Strickgarne der unter Gruppe 1 D bezeichneten Art, die

ſich in haus gewerblichen Betrieben zum Zwecke der Ver
arbeitung in dieſen befinden.

5. Strickgarne der unter Grupve 1 D bezeichneten Art, die
ſich beim Jnkrafttreten dieſer Bekanntmachung bereits in
handelsfertiger Aufmachung für den Kleinverkauf in
gen uſern oder ſonſtigen offenen Ladengeſchäften be

nden.
g 8.

Melbdepflichtige Perſonen uſw.
Zur Meldung verpflichtet ſind:
1. Alle Perſonen, die Gegenſtände der in S 2 bezeichneten

Art in Gewahrſam haben oder aus Anlaß ihres Handels
e oder ſonſt des Erwerbs wegen kaufen oder ver
aufen.

2. Land wirtſchaftliche oder gewerbliche Unternehmer, in
deren Betrieben ſolche Gegenſtände erzeugt oder ver-
arbeitet werden.

3. arg ertnen öffentlichrechtliche Körperſchaften und Ver
ände.

Vorräte, die ſich am Stichtage 4) nicht im Gewahrſam des
Eigentümers befinden, ſind ſowohl von dem Eigentümer als auch
von demjenigen zu melden, der ſie zu dieſer Zeit im Gewahrſam
hat (Lagerhalter uſw.).

Die Lagerhalter ſind verpflichtet, auch die für Rechnung vor
Behörden eingelagerten Beſtände zu melden.

Sofern ſich am Stichtage im Gewahrſam von Lohnfärbern,
Lohnwebern, Lohnwirkern oder Lohnſtrickern Mengen von
weniger als insgeſamt 100 kg an Garnen befinden, hat die Mel-
dung nur vom Eigentümer der Garne zu erfolgen.

Die nach dem Stichtage eintreffenden, vor dem Stichtage
aber ſchon abgeſandten Vorräte, ſind nur vom Empfänger zu
melden. ß

Neben demjenigen, der die Ware im Gewahrſam hat, iſt auch
derjenige zur Meldung verpflichtet, der ſie einem Lagerhalter
oder Spediteur zur Verfügung eines anderen übergeben hat.

8 4
Stichtag und Meldefriſt.

Maßgebend für die Meldepflicht ſind die bei Beginn des
erſten Tages eines jeden Monats (Stichtag) tatſächlich vorhande-
nen Beſtände. Die Beſtände ſind in gleicher Weiſe alle Monate,
ſpäteſtens bis zum zehtten Tage des betr. Monats (Meldefriſt)
zu melden.

Die Meldungen ſind bis auf weiteres an das Webſtoff
Meldeamt, Berlin SW. 48, Verl Hedemannſtraße 10, zu er
ſtatten, neue Meldevorſchriften ergehen demnächſt.

8 5.
Meldeſcheine.

Die Meldungen haben nur auf den amtlichen Meldeſcheinen
(nicht durch Brief) zu erfolgen.

Für die Meldungen ſind drei Arten von Meldeſcheinen Je
der Vordruck-Verwaltung, Berlin SW. 48, Verl. Hedemannſtr.
erhältlich, und zwar:

Meldeſchein 1: für Wolle, Wollgarne und Kunſtwollgarne,
Meldeſchein 2: für Baumwolle und Baumwollgarne,
Meldeſchein 3: für Baſtfaſern und Baſtfaſergarne.
Aus dem Reichsausland (nicht aus dem Zollausland) einge-

führte meldepflichtige Gegenſtände der Gruppen 1 und 3 dieſerBekanntmachung ſind an dem erſten dem Tage ber Einfuhr fol
genden Stichtage auf einem beſonderen Meldeſchein, der für die
betreffende Gruppe vorgeſchriebenen Art zu melden. Der Melde-
ſchein hat den Vermerk:

„Eingeführt am (Tag der Einfuhr) aus (Herkunftsland)“ zu
tragen. Für zu verſchiedenen Zeiten oder aus verſchiedenen Län-
dern erfolgte Einfuhr ſind beſondere Meldeſcheine zu verwenden.
Die Unterlaſſung dieſer Meldung erſchwert den Beweis, daß die
Gegenſtände aus dem Ausland eingeführt ſind und daß für ſie
die beſonderen für die aus dem Ausland eingeführten Gegen-
ſtände geltenden Beſtimmungen zur Anwendung kommen. An
den folgenden Stichtagen ſind die bereits einmal als eingeführt
gemeldeten Gegenſtände nicht mehr beſonders zu behandeln.

Die Anforderung ſoll auf einer Poſtkarte (nicht mit Brief)
erfolgen, die nichts anderes enthalten ſoll, als die kurze Anforde-
rung der gewünſchten Meldeſcheine, die deutliche Unterſchrift wit
genauer Anſchrift und Firmenſtempel.

Sämtliche in den Meldeſcheinen geſtellten Fragen ſind genau
zu beantworten.

Weitere Mitteilungen dürfen die Meldeſcheine nicht ent
halten; auch dürfen bei Einſendung der Meldeſcheine andere
Mitteilungen demſelben Briefumſchlage nicht beigefügt werden.

Auf einem Meldeſchein dürfen nur die Vorräte eines und
desſelben Eigentümers oder die Beſtände einer und derſelben
Lagerſtelle gemeldet werden

Die Meldeſcheine ſind ordnungsgemäß frankiert an das Web.
ſtoffMeldeamt Berlin SW. 48, Verl. Hedemannſtraße 10, ein.
zuſenden. Auf der Vorderſeite der zur Ueberſendung von
Meldeſcheinen benutzten Briefumſchläge iſt je nach dem Jnhalt
der Vermerk zu ſetzen:

„Enthält Meldeſchein für Wolle Baumwolle oder Baſtfaſern.
Von den erſtatteten Meldungen iſt eine zweite Ausfertigung

(Abſchrift, Durchſchlag, Kovie) von dem Meldenden bei ſeiney
Geſchäftspapieren zurückzubehalten.

8 6.
Muſter.

Muſter der demeldeten Vorräte ſind nur auf beſondere
Verlangen dem Webſtoff-Meldeamt zu überſenden.

7.

Lagerbuch.
Jeder Meldepflichtige hat ein Lagerbuch zu führen, aus dem

jede Aenderung der Vorratsmengen meldepflichtiger Gegenſtände
und ihre Verwendung erſichtlich ſein muß. Soweit der Melde
pflichtige bereits ein derartiges Lagerbuch führt, braucht er kein
beſonderes Lagerbuch einzurichten

Ueber die gemäß S 3 Ziffer 4 und 6 der Bekanntmachung
Nr. B 10 über Beſchlagnahme baumwollener Spinnſtoffe und
Garne von dem Veräußerungs- und Verarbeitungsverbot aus
genommenen Baumwollſpinnſtoffe und -Garne iſt ein beſonderes

Lagerbuch zu führen. 4 3Ueber Stickgarne in handelsfertiger Aufmachung für den
Kleinverkauf, ſowie über Strick- Stopf- und Häkelgarne aus
Baumwolle und baumwollenen Spinnſtoffen, ſoweit ſie am Stich-
tage in handelsfertiger Aufmachung für den Kleinverkauf vor
handen waren, iſt kein Lagerbuch zu führen.

g 8.
Jnkrafttreten.

Dieſe Bekannkmachung tritt am 1. März 1919 in Kraft.
Berlin, den 1. März 1919.

Reichswirtſchaftsſtelle für Wolle.
Der Vorſitzende:

Avellis.Wa v S h



dern ſich über das Bevlin von heute.

2. Beilage zu Ar. 73 des M

„”C]"Jn und um Berlin.
Ein Brief aus der Reichshauptſtadt.

Die Reichshauptſtadt Berlin war vor den Novembertagen
des Unglücksjahres 1918 eine der ſchönſten Städte der Welt, alle
Reiſenden, die es beſuchten, vornehmlich die Ausländer rühmten
das Berliner Leben. Berlin war eine Arbeitsſtadt. Das hohe
Lied der Arbeit auf allen Lebensgebieten pulſte in allen ſern
Verkehrsadern. Die Wiſſenſchaft und die ſchönen Künſte hatten
ier ihren Sitz und wer hierher dam, ſich edlen Vergnügungen

zu widmen, fand ſeine Rechnung. Des Abends aber boten auch
viele Tempel, die den heiteren Muſen gewidmet waren, Ge
legenheit ſich zu unterhalten und bei leichterer Koſt ſich angenehm
zu vergnügen. Berlin hat aber leider ſeit dieſen einſchneidenden
Tagen viel verloren. Wenn auch das Leben noch flutet wie ehe
dem, ſo hat es doch viel Charakteriſtiſches verloren. Jnsbeſon-
dere haben in der Revolutionszeit, die ja leider auch heute noch
nicht beendet iſt, ſich Nachteile herausgeſtellt, die verdienen, auch
in der Provinz bekannt zu werden.

Wenn auch unter der Hochflut der politiſchen Ereigniſſe das
Intereſſe an Nebenſächlichem, an den kleineren Dingen des
Lebens ziemlich verloren gegangen iſt, ſo erſcheint es doch an
gebracht, ſich auch dieſer Dinge mehr und mehr zu erinnern, die
zwar keinen Wertmeſſer darſtellen, die aber doch geeignet ſind,
ergänzend zu wirken. Man erinnert ſich gewiß noch des alten
Kupletverſes, der als gute Reklame für Berlin galt

Berlin iſt ſchön, Berlin iſt groß
Und in Berlin iſt ſtets was los

Davon iſt richtig heute nur noch das Mittelſtück: „Berlin iſt
groß!“ Denn daß Berlin auch noch ſchön iſt, wird heute im
Ernſt niemand mehr zu behaupten wagen. Alle Fremden wun

Früher die ſauberſte, dis
ziplinierteſte und ordnungsliebendſte Stadt, ein Vorbild der
Welt, hat Berlin in einer Weiſe verloren, wie man es nicht für
möglich halten ſollte. Etwas trägt dazu das unnatürliche Wetter
bei. Die zweite Märzhälfte brachte der Reichshauptſtadt nicht
nur Hälte und Froſt, ſondern auch zahlreiche, naßkalte Schnee
geſtößer, ſo daß man wohl glauben konnte, man ſei im Dezem
ber. Das trägt natürlich zur Reinlichkeit der Straßen in keiner
Wöoſſe bei. Schmutz iſt die Signatur des Tages. Dazu kommt
die Plakatwut in Berlin. Millionen von Plakaten mit den
kraſſeſten Darſtellungen bedecken die Häuſermauern, die Schau
fenſter, ja ſogar die öffentlichen Denkmäler. Ganze Heere An
kleber ziehen in der Stadt umher und verpatzen das Stadtbild.
Die hier weilenden Fremdenmiſſionen, Amerikaner, Engländer
und Franzoſen, erklären, daß Berlin ſeit den Revolutionstagen
nicht mehr wieder zu erkennen ſei. Der typiſche
Schutzmann, mit der Berliner Nuance, fehlt eben. Dieſes Auge

des Geſetzes iſt heute in Berlin nur recht ſelten noch anzutreffen.
Dem iſt es auch zuzuſchreiben, daß in Berlin der Straßen

handel in einer Weiſe bküht, die auch nicht zur Verſchönerung
des Straßenbildes beiträgt. Was wird nicht alles auf der
Straße angeboten! Ueberall ſtehen Gruppen umher. Hier
kauft man Zigaretten, dort Seife und warme Würſtchen, und
dort gibt einer unwiderruflich die „letzten bayeriſchen Malzbon
bons, zwei Tüten für eine Mark“ ab. Knirpſe von acht bis zehn
Jahren verkaufen die Schachtel Zündhölzer, die in den Geſchäften
nicht zu haben ſind, für 25 Pfg. das Stück. Und der wohlgeklei-
dete Herr, der in diskreter Weiſe in den Reſtaurants an die
Tiſche tritt und elektriſche Taſchenlampen mit der Behauptung
anpreiſt, daß dieſe in der heutigen Zeit oft genug zum Lebens-
retter werden könnten, iſt eine ſtehende Erſcheinung. Jn der
alten Schönhauſer Straße iſt direkt eine fliegende Warenbörſe
ſeingerichtet. Dort wird reſtlos von den meiſt Feldgrauen alles
gehandelt. Vom Klavier, oder der Halskette und den Hoſen-
trägern, bis zu den Damenbeinkleidern. Der Urſprungsort aller
dieſer Dinge iſt meiſt unbekannt, richtiger, er liegt auf der Hand.
Sie wurden billig durch koſtenloſe Entnahme bei den letzten
Unruhen „er worben“. Jn der letzten Zeit ſind auch in allen
Teilen der Stadt, zumeiſt im Weſten, Spielklubs entſtan-
den, in denen in einer Nacht veile Hunderttauſende verloren
werden. Sie ſind luxuriös eingerichtet, und man erhält da
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wmS-W JSpeifen und Getränke, natürlich alles markenfrei ivilenPreiſen“. Daran zu verdienen haben die Unternehmer d
nötig. Viele Tauſende von Mark gehen ja in der Nacht an
Kartengeldern ein. Di e beſſeren Klubs haben auch eine richtige
Leibgarde von zehn bis zwölf Handgranatenwerfern, um vor
Ueberraſchungen geſchützt zu ſein; denn natürlich hat ſich als
Gegenwirkung bereits eine Spezialität von tüchtigen Leuten
gebildet, die es ſich zur Lebensaufgabe macht, die Spielklubs
nächtlicher Weiſe aufzuheben und die Spielgelder noch müheloſ er
als die Gewinner zu verdienen
Aber auch äuf der Straße wird der Spielleidenſchaft aus

giebig gefröhnt. An ſelbſtverfertigten, primitiven Tiſchen ſchwingt
der Unternehmer den Knobelbecher und Alt und Jung drängt
ſich dazu, ihm ſchmutzige Einmarkſcheine auf den Tiſch zu werfen.
Die „luſtige Sieben“, „Gottes Segen bei Kohn“, die „Polniſche
Bank“, ſind die Spiele, bei denen der Unternehmer von denen,
die nicht alle werden, einen müheloſen Verdienſt einheimſt.
Kommt die Polizei, nun ſo wandern die Tempel Fortungs eben
etwas weiter, um den Betrieb wieder zu erbſſnen, ſobald die
rheilige Hermandad“ außer Sicht iſt. Man darf wohl ſägen,
daß Berlin heute eine einzige große Spielhölle darſtellt.

Während man früher nur am Donnerstag auf den Höfen
Berlins den melancholiſchen Ton der Drehorgel mit den neueſten
Schlagern der Operette hörte, finden heute auf den Straßen
allerlei Muſikanten ihre Hörer und Verdienſt. Hier fiedelt ein
Duett, dort bläſt einer eine quitſchende Flöte. ein Mann ohne
Arme hat ein Grammophon aufgeſtellt, und auf der Friedrichſtraße
ſingen ein Mann und zwei „Damen“, in herzzerreißenden Tönen
das Lied, daß nur einmal der Mai und die Liebe blühe: „Neapo
litaniſche“ Bänkelſänger in Berlin Wer hätte das für möglich
gehalten!

Verdienen dieſe Leute zwar ihr Geld nicht ſchön, ſo doch
immer noch auf ehrliche Weiſe. Leider iſt ſeit der Revolutions-
zeit eine Zunahme der Diebſtähle und Einbrüche feſtzuſtellen,
die auf einen Tieſſtand jeglicher Moral ſchließen läßt, der ſchlech
terdings nicht mehr zu überbieten iſt. Tag und Nacht Einbrüche,
alles was nicht niet- und nagelfeſt iſt, wird mitgenommen. Es
vergeht kaum ein Tag, an dem nicht von richtigen Feuergefechten
zwiſchen Schutzleuten und Einbrechern in der Preſſe zu leſen iſt.
Die Schutzheute haben einen äußerſt ſchweren Stand dieſem Ge
ſindel gegenüber; denn es macht von der Schußwaffe rückſichtslos
Gebrauch. Einer ſchönen Berliner neuzeitlichen Einrichtung iſt
hier noch zu gedenken, nämlich des Anſtehens. Mit rührender
Geduld ſteht der Berliner heute noch wegen aller möglichen Dinge
ſtundenlang in Reih und Glied. Ob die Frauen Butter, Fleiſch
oder Brotaufſtricherſatz zu kaufen wünſchen, man muß warten,
Geduld zeigen. Die möblierten Herren bilden Polonäſen, wenn
irgendwo ein Zimmer zu vermieten iſt. Am Arbeitsnachweis
wird angeſtanden, und jeder; der eine Reiſe uftternehmen will.
ſteht bei der Reiſeausweisſtelle notgedrungen vom Mittag bis
zum Abend im Gedränge. Der „Anſtand“ wird alſo in der
Hauptſtadt allenthalben geübt, ohne erfreuliche Früchte zu gagen
Früher ſagte man wohl, wenn einer eine Reiſe tut, ſo kann er
was erzählen, wenn man aber heute nur einen Reiſegusweis
holen will, dann kann man ſchon erzählen, denn man hört Dinge,
die nicht lieblich und fein ſind. Selbſtverſtändlich haben ſich
auch die Schieber, die von allem den Rahm ſchöpfen. auch dieſes
Geſchäftes bemächtigt. An allen Berliner Bahnhöfen treten ver
ſchwiegene Leute an einen heran. die einen Originalausweis,
ausnahmsweiſe billig, für zehn Mark abzubaſſen haben.

Aus dem Berliner Muſikleben.
Die Unruhen der letzten Wochen übten auch auf das Muſikleben

Berlins einen verhängnisvollen Einfluß aus, und eine große Anzahl
von Konzerten mußte teils wegen Lichtmangels, teils wegen Ver-
kehrsſchwjerigkeiten ausfallen. Seitdem Ruhe und Ordnung nun
wieder Hergeſtellt ſind, geht es dafür umſo lebhafter zu. Arthur Ni-
kiſch dirigierte das letzte Philharmoniſche Konzert dieſes Jahres, das
u a. die Eroica und die Unvollendete von Schubert brachte, und außer-
dem das übliche 11. Konzert zum Beſten des Orcheſters. Diesmal
war der Abend Beethoven gewidmet, deſſen G-Dur-Konzert Frieda
Kwaſt-Hodapp techniſch und muſikaliſch gleich ſchön ſpielte. Nikiſch
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Die Ehre der Treuendorfs.
7] W en on Wenn verboten).

Er nahm es und prüfte es genau. Es lautete über zehntauſend
Mark, die am übernächſten Tage fällig wurden. Neben der Unter
ſchrift Erich von Treuendorfs ſtand ſein eigener Wame.

Er hatte dieſes Papier nie in Händen gehabt, hatte nie ſeinen
Namen an dieſe Stelle geſetzt. Er wußte es. Täuſchend waren ſeine
Schriftzüge nachgeahmt worden, dem Manne da vor ihm konnte
kein Verdacht gekommen ſein. Alſo ſo weit war es mit Erich von
Treuendorf gekommen, ſo weit!

Vielleicht waren dieſe Minuten, in denen Joachim regungslos
ſaß, unbewegt unter den ſcharfen, beobachtenden Blicken des Agenten,
die ſchrecklichſten ſeines bisherigen Lebens.

Der Bruder ſo tief geſunken!
Zum Verbrecher! Zum Lumpen geworden.
Erich von Treuendorf! Der Sohn des alten, ritterlichen, edlen

Geſchlechtes

Er riß ſich zuſammen. Nur nicht die Faſſung verlieren, nur
ruhig bleiben und beherrſcht. Nur dieſem lauernden Menſchen da
vor ihm, der doch wohl nicht ganz frei war von einem gewiſſen Ver
dacht, keine Handhabe bieten.

Er ſtand auf.
„Woher wiſſen Sie, daß von meinem Bruder kein Geld zu haben

iſt jetzt fragte er. Seine Stimme klang heiſer, und er erſchrak ſelbſt
vor ſeinem Ton.

„Man hat doch ſeine Beziehungen, Herr von Treuendorf! Der
Herr Bruder ſitzt eklig drin! Jch bin ein anſtändiger Menſch, Sie
wiſſen es ſelbſt, gnädiger Herr. Aber weiter konnte ich auch nicht
gehen. Und da-hat ſich Jhr Herr Bruder an andere Leute gewandt,
die weniger anſtändig ihre Geſchäfte betreiben als ich. Es ſind Wucherer
ſchlimmſter Sorte, in deren Hände ſich der Herr Referendar befindet.“

„Wiſſen Sie auch, um welche Summen es ſich handelt?“
„Nein, Herr von Treuendorf, aber daß es keine Kleinigkeiten

ſind, das weiß ich! Nun, der Herr Referendar wird ja reich heiraten.
Dann kommt alles in Ordnung.“
u nickte mechaniſch. Er gab dem Agenten das Papier

Alſo bis übermorgen. Meyer r

Der nahm es und ſteckte es ſorgfältig in ſeine Taſche. „Wenn
ich dem Herrn von Treuendorf ſonſt noch irgendwie dienlich ſein kann

„Ja, wir ſprechen darüber noch. Heute abend danke ich Jhnen.
Jch habe noch zu tun.“

Der Agent ging. Joachim von Treuendorf war allein.
Stundenlang ſaß er vor ſeinem Schreibtiſch, unfähig zu denken,

unfähig zu handeln. Dumpf und ſchwer war ihm der Kopf. Und
nur das eine wußte er klar und mit furchtbarer Deutlichkeit: daß ſein
Bruder zum Verbrecher geworden war

Als er ſich einige Stunden ſpäter erhob und das Haus verließ,
ſtand der Mond am Himmel. Joachim von Treuendorf ging in den
Wald. Langſam ſchritt er zwiſchen den hohen Kiefern dahin. Er
rechnete, er überlegte. Nicht viel mehr von dieſem Walde war ſein
Eigentum:

Stück für Stück hatte er dieſen ſeinen liebſten Beſitz, ſeinen
Stolz verkauft, um die fehlenden Zinſen aufzubringen, um Ver-
bindlichkeiten, die Erich eingegangen war, zu bezahlen. Nun würde
auch noch das letzte Stück des Waldes daran glauben müſſen.

Noch ſtand der Wald, hoch, ſchweigend, unberührt. Aber jeden
Tag konnte der neue Beſitzer Holzfäller ſenden. Und Joachim würde
es erleben müſſen, daß ein Baum nach dem anderen fiel. Und er
würde dabeiſtehen dann, machtlos, rechtlos und die Zähne zuſammen
beißen vor Wut.

Und nun mußte er ſiſi chtrennen von dem letzten Stück Wald,
das noch ſein eigen war.

Denn der Wechſel mußte eingelöſt werden. Es gab kein Zaudern.
Dieſer Wechſel dieſer, von dem er nun wußte. Was aber
würde nach ihm kommen Welche neuen Sorgen, Aengſte, welche
neuen Verbrechen lauerten in der Zukunft auf ihn?

Als er ſein Haus wieder erveichte, fand er den alien Jnſpektor
noch auf.

„Sie ſollten ſchlafen gehen. Thieme, es iſt elf Uhr. Um vier
müſſen Sie wieder draußen ſein.“

„Und Sie auch, gnädiger Herr, Sie ſehen zu Tode erſchöpft aus.“
Er war es. Aber er wußte ja, er würde doch keine Ruhe finden

in dieſer Nacht. Und keinen Schlaf. Er ſagte dem Jnſpektor, daß
er am nächſten Morgen nach Berlin fahren wolle. Der Mann zeigte
ſein Erſtaunen ganz offen. Jetzt während der Ernte? Was war
geſchehen, daß Joachim von Treuendorf in dieſen Tagen ſein Gut
verlaſſen wollte

Joachim wußte ſelbſt, wie nötig er hier draußen war. Aber
war das andere, das Schreckliche. Er mußte mit Erich

von 1575 20 000 Mk.
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war an dieſen beiden Abenden ganz auf der Höhe, und ein dand
bares Publikum brachte ihm zum Schluß herzliche Ovationen dar
n Berlin auch in dieſem Jahre wieder unvergeßliche Abende be
reite

Unvergeßlich wird wohl auch den meiſten die Aufführung B
ſcher Kantaten durch den Philharmoniſchen Chor unter ſeinem
genten Siegfried Ochs ſein. Wundervoll wurden hier alle Stimmungen
getroffen, und wuchtige Größe gelang ebenſo bezwingend wie leiſe
Anmut. Unter den Soliſten ragte vor allem Sigrid HoffmannOne-
gin hervor, die begnadete Beſitzerin wohl. der ſchönſten Alt-Stimme
erhag Wart, die außerdem 4 Bachſchen Liedern zu tiefem Eindruck

Einen Genuß fürs Ohr bot auch der italieniſche Arien und
Duettenabend, den Hertha Stolzenberg und Alexander Kirchner vor
anſtalteten, obwohl ſich über die Berechtigung eines ſolchen Konzertes
ſtreiten ließe. Aber die Sängerin bot alles ſo vornehm und ſtiſwoll,
ihre Stimme klang ſo ſelten warm und ftrahlend, daß man doch
ſeine helle Freude daran haben konnte. Jn Kirchner hatte ſie einen
guten, wenn auch nicht ganz ebenbürtigen Partner. Die Begleitung
führte Kapellmeiſter Jgnatz Waghalter gewandt durch. Einen rei
nen Genuß konnte man diesmal an Rudolf Laubenthal haben.
Sein ſieghafter Tenor klang diesmal frei und edel, und das Pro-
gramm war geſchmackvoll und intereſſant. U. a. ſang er mit ſtarkem
Erfolg neue Lieder von Georg Vollerthun und vriginelle, vierverſpre-
chende Manuskripte von Hans Thierfelder, von den Komponiſten
ſelbſt am Flügel begleitet. Der Höhepunkt der Liederabende der
letzten Wochen war unſtreitig der SchumannSchubert-Abend, den
Lilli Lehmann, die nunmehr Siebzigjährige, im ausverkauften Beetho
venſaal gab. Jn unverminderter Friſche geſtaltete dieſe ſeltene Frau
Ernſtes und Heiteres in gleicher Vollendung und zwang einen jeden
zur höchſten Bewunderung vor einer Kunſt, die ihr dies bis in
das höchſte Alter hinein ermöglicht

Unter den Klavierabenden iſt beſonders der von Elly Ney zu er
wähnen, die, ſowohl was Ausdrucksvermögen wie Technik anbetrifft,
einen erſten Platz unter den Pianiſten unſerer Zeit einnimmt.
Arthur Schnabel befeſtigte ſeinen alter Ruf durch die prachtvolle
Wiedergabe dreier Beethovenſcher Sonaten. Sehr glücklich war dies
mal ſeine Gattin, Thereſe disponiert, ſodaß Lieder von Tſchaikowsky
und Mahler reſtlos befriedigten.

Bunte Zeitung
Der Ausbau des Niagarafalles als Kraſtquelle.

Die einzig daſtehende Naturſchönheit des Niagarafalles iſt vielen
praktiſch denkenden Amerikanern ein Dorn im Auge, und es iſt eine
große Bewegung im Gange, ſeine Waſſerkräfte mehr als bisher für
wirtſchaftliche Zwecke auszunutzten. Schon während des Krieges iſt
die Entnahme von Waſſer aus den Fällen, wie im „Promeltheus“
mitgeteilt wird, ganz bedeutend geſteigert worden. Während der
Niagara vor dem Krieg etwa 60 000 PS. hergab, lieferte er 1918 ſchon
über 100 090 PS. und heute gegen 200 000 PS. Damit iſt man aber
weder in den Vereinigten Staaten noch in Kanada zufrieden. Bei
vollſtändiger Ausnutzung würde der Niagarafall 5 Millionen PS.
hergeben, und da der Wert der Tages-Pferdekraft etwa 10 Dollar be
trägt, ſo würde das einen jährlichen Wert von 50 Millionen Dollars
entſprechen.“ Dieſer Preis für eine Naturſchönheit erſcheint aber den
Anbetern des Dollers reichlich hoch, und ſo beſteht die Gefahr, daß
dieſes Naturwunder allmählich verſchwindet.

Ueber 8 Millionen Mark für alte Bücher.
ck. Die Verſteigerung der Sammlung alter engliſcher Dramen

aus dem Beſitz des Lord Moſtyn bei Sotheby in London brachte
für 364 Bände die erſtaunlich hohe Summe von 8.180 000 Mark.
Der höchſte Preis wurde für ein Unikum, ein Zwiſchenſpiel von Henry
Medwall „Fulgens Cenatoure of Rome“ gezahlt, ein Buch, des
wahrſcheinlich vor 1520 gedruckt wurde und von dem bisher nur ein
Fragment von zwei Blättern im Britiſchen Muſeum bekannt war.
Das vervollſtändigte Werk enthält 40 nummerierte Blätter und
brachte 68 000 Mk. 52 000 Mk. wurden für ein anderes Unikum ge-
zahlt, für das zwiſchen 1560 und 1566 erſchienene Drama „Jnongh
is as Good as a Feaſt“ von W. Wager. Die 1605 erſchienene „True
Chronicke Hiſtory of King Leir“, von der nur 3 Exemplare bekannt
ſind, wurde für 39 000 Mk. verkauft. Die bei W. Copland um 1560
gedruckte Originalausgabe der „Luſty Jnventus“ von R. Weber
brachte 24 000 Mk. und ein Exemplar von „Gammer Cuürton's Needle“

Eine andere große Seltenheit, ein Exemplar
des „Thersytes“ von 1560 brachte über 10 000 Mk.
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„Was machen wir nur.“ fragte er, „wie komme ich zur Station?
Kein Pferd iſt zu entbehren. Aber es hilft nichts. Es geht ja micht
anders. Um neun hält der Zug hier, alſo ſorgen Sie dafür, Thieme,
daß der Landauer um acht bereit iſt, mich zu fharen. Es muß ſein.
Und nun gute Nacht.“

Er nickte ihm zu. Der alte Jnſpektor ſah kopfſchüttelnd hinter
ſeinem Herrn drein. Der ſah es nicht mehr. Er ſtieg die Treppe
empor, ging in ſein Schlafzimmer, riß die Kleider vom Körper,
warf ſie achtlos auf den Boden und ſank wie zerſchlagen und tod
müde auf ſein Bett.

Aber Stunde um Stunde wälzte er ſich ruhelos umher. Die G
danken ließen ihn nicht, quälten, ängſtigten ihn.

Er fand keinen Schlaf.
4.

„Mein Bruder iſt wohl nicht zu Hauſe fragte Joachim von
Treuendorf den ihm öffnenden Diener. Aber der bejahte wäder

Es war elf Uhr, Dienſtzeit.
Erwarten.

Joachim ſtutzte. Hier war mochmehr geſchehen, als er wußte.
Er trat in das Arbeitszimmer des Bruders ein, den Diener, der

ihn melden wiollte, beiſeite ſchiebend.
Der Regierungsreferendar lag auf dem Divan. Blauer Rauch

lagerte in der Luft. Die Jalouſien waren herabgelaſſen, Halb
dunkel herrſchte in dem großen Gemach.

Aber in dieſem matten Licht erkannte Joachim doch, wie elend,
wie verfallen die ſchönen Züge Erich von Treuendorfs erſchienen.

Er war aufgeſprungen bei dem unerwarteten Beſuch.
„Joachim, du
„Ja, ich. Und du kannſt dir denken, Erich, weswegen ich komme.

Jetzt mitten in der Ernte, wo ich in Treuendorf ſo nötig bin, nach
Berlin komme, als hätte ich weiter nichts zu tun.“

Er warf ſich in einen Seſſel. Nahm ſichſi eine von des Bruder
Zigaretten und begann in haſtigen Zügen zu rauchen.

Blickte umher. Sah mit müden Augen auf die luxuriös ein
gerichtete Junggeſellenwohnung, die von Wohlſtand und Schönheits
ſinn prach. Sah auf den Bruder, der zu ſo großen Hoffnungen wen
jeher berechtigt hatte, der der Stolz und der Abgott der Mutter ge
weſen war. Und für den Joachim jetzt nichts anderes fühlte als
Verachtung.

Sie ſchwiegen beide und ahen den blauen Ringeln nach. Dann
fragte Joachim

„Wieſo biſt du nicht im Dienſt 1Weorſennng folat)
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n wenn l Jannar Schnellſte Erledigung von ſchriftlichen Anfträgen. Jnf et z M häft,

n un ne Falenhan gese erecettetet Metfebire, Clekitromotoren und Dynam o
z Obere Breiteſtr. 4 Telef. 496. eReinicke 8 Anciag An- und VerkaufKnufe jederaeit

Möbel Fabrikalle G. Klaus t. 49 am Marr Carl W r Haitie A, S. tS er San F Perue m b. el. 2887. zum o lachten
z 8 ü Magdeburgerstras 67. Tel. 2075göbel usſtellung und zahle für fette Pferde Mag 9 s e s

Besichtigung gerne gestattet.

tanft

n e T len v e e e Artur Hoftmannei Notschlachten F. s J G Robschlächterei,
sofort Zur Stelle Brühl 6. Telefon 264.S per O, So o di e W. B. Grlaubnis zum EinkaufS Khabarb er p fl un ze y, Telephon Nr. 155. Merseburg a. S. Gotthardtstr, 34. von Schiach ſtwferden.

Fohannisbeerſträncher,Runkelkerne

m n c Himbeerfträncher, A. e n 132 Sprima Eckendorfer, hoch keimfähig r 2 T amenhaaa Pfund A6 2.80 M 255. S 7 r ſ LPfund pr. Zentner A 255. Sterkzwiebeln t Grober Posten 7 C iFüllſäcke einſenden. kauft HöchſzahlendW g O ges eigifg Aifred Kiuge,1 Kilo 4,50 Pof ttolli 20Für ſpäter:A. Plöttner, Theissen in Thür., 366 A. S Kanülan tagung r sTrſeſon. m rr 57 S Tonnen u. Gemsepanzen ß Zahn hoſſtraße S.e i Jedes Quantum efert. G t h nThalackerS e für Kleider ung Biusen, ſaſt neu. zu verkaufen. Näherese e in der Feſchäfts t. d. Zeitung.Bettnässe, eeunerreichtes Beschreibung sofort, Budol Krä 3 Z h eeeeree eereerePallahona trotenes on mer
d DHagrentfettungsmittel, entfettet die Haare geben. Auskunft umsons Vorzügl. Lehrbuch b. deutſchen Sprache 2. Rechnen d

e Mersehurg eS und leicht zu frifieren, verhindert Auſlöſen erit De C Danſe S Brieftelleder Friſur, verleiht feinen Duft, reinigt die Christianenstraße 7 Telefon 444. nan e
gute Ton 16. Auffag ehre. 16 vorzügl. Lehrbücher, zu.

M. 21, einzeln M. 2,40 Nachn. warrt Co.Berlin u re
empfohlen. Doſen 4 0,80, 1,50 u. 2,50 bei Damenfriſenren, werden ſchnell u. gut repariert
in Parfümerien. Nachahmung weiſe man zurück. bei L. Albrecht Halleſcheſtr. 19.

FremdworterbughKopſhaut. W Geſetzlich geſchützt. W Aerztlich Nähmaschinen Verkauf ndet aueh Sonntags statt. S ne
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